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Vorwort 

 

Die folgende Ausarbeitung befasst sich mit dem Alkoholkonsum im öffent-

lichen Raum, die daraus entstehenden Probleme für die Bevölkerung und 

auch für die Behörden. Es wird verdeutlicht wie sich der Alkoholkonsum 

auf das Verhalten der Konsumenten auswirken kann. Nimmt der Alkohol-

konsum im öffentlichen Raum wirklich ein immer stärkeres Ausmaß an 

oder wird er lediglich von der Bevölkerung negativ wahrgenommen? Fehlt 

es tatsächlich an der Sicherheit in den Städten und Gemeinden oder wird 

dies von der Bevölkerung nur subjektiv empfunden? 

Weiterhin wird aufgezeigt, welche Möglichkeiten die Behörden und die 

Polizei nach heutiger Rechtslage haben, dem Alkoholkonsum und den 

damit verbundenen negativen Begleiterscheinungen im öffentlichen Raum 

entgegenzuwirken. In diesem Zusammenhang werden die bisherigen Lö-

sungsansätze der Städte und Gemeinden und die Gründe des Scheiterns 

dieser Lösungsansätze beschrieben. Darüberhinaus wird hinterfragt, ob 

eine Gesetzesänderung, welche den Städten und Gemeinden eine ein-

deutige Rechtsgrundlage zum Einschreiten geben soll, notwendig ist und 

welche Anforderungen hierfür beachtet werden müssen. Hier stellt sich 

auch die Frage, ob eine entsprechende Gesetzesänderung überhaupt ziel-

führend ist oder ob die bereits vorhandenen Eingriffsmöglichkeiten nicht 

doch ausreichen und wie diese Gesetzesänderung lauten soll. 
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1 Einleitung 
 

Die Einwohner vieler Städte und Gemeinden beklagen sich immer wieder 

über eine mangelnde Sicherheit in ihrer Heimatstadt. Sie fühlen sich ge-

stört von herumlungernden Personen in Fußgängerzonen, am Flussufer 

oder in Park- und Grünanlagen. Zumeist erscheinen diese in Gruppen und 

konsumieren des Öfteren Alkohol. Betroffen hiervon sind natürlich nicht 

nur die Bürger und Einwohner der Städte und Gemeinden, sondern auch 

Touristen, welchen solche Erscheinungen negativ auffallen. Dies könnte 

wiederum die Attraktivität der Städte und Gemeinden bei Urlaubern nega-

tiv beeinflussen. Daneben sind auch Gewerbetreibende die Leidtragen-

den, da die Kunden, aus Furcht vor solchen unerwünschten Gruppenan-

sammlungen vor den Geschäften, die Läden meiden. 

Das Verhalten dieser Personengruppen ist jedoch recht unterschiedlich. 

Während die einen sich lediglich in der Innenstadt aufhalten, sich dort mit 

anderen Gleichgesinnten treffen und gemeinsam ein „Bierchen trinken“ 

(sozialverträglich), kommt es bei den anderen zu Pöbeleien, Belästigun-

gen der Passanten und anderen Ordnungsstörungen (z.B. Müllablagerun-

gen, Urinieren) oder sogar zu Straftaten (z.B. Sachbeschädigung, Beleidi-

gung). Demgegenüber fühlen sich die einen Bürger bereits allein durch 

das Herumlungern der Personen in der Innenstadt und dem öffentlichen 

Alkoholkonsum gestört, während andere sich erst gestört fühlen, wenn sie 

tatsächlich Opfer von Ordnungsstörungen oder Straftaten werden. 

Während meines Praktikums bei der Stadt Ulm, beim Amt für öffentliche 

Sicherheit, Ordnung und Gewerbe, gingen wöchentlich Anrufe von Bür-

gern ein, welche auf die für sie unangenehme Situation an einigen Brenn-

punkten (Donauufer, Hans- und Sophie-Scholl-Platz in der „Neuen Mitte“) 

hinwiesen und eine baldige Lösung bzw. Änderung erwarteten. Diesen 

Erwartungen nachzukommen, stellen die Stadt- bzw. die Gemeindever-

waltungen und die Polizei jedoch vor eine große Herausforderung, denn 

ihr Handeln unterliegt verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Grenzen. 

Viele Städte und Gemeinden versuchen immer wieder durch polizei- und 
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ordnungsrechtliche Maßnahmen Lösungsansätze gegen den zunehmen-

den Alkoholkonsum im öffentlichen Raum zu erarbeiten und dadurch die 

Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Ziel dieser Lösungsansätze ist, 

den Alkoholkonsum im öffentlichen Raum zu bestimmten Zeiten und an 

bestimmten Orten zu verbieten, um die Attraktivität dieser Örtlichkeiten für 

die Gesamtbevölkerung zu erhalten. Der Polizei und den Behörden soll 

eine Rechtsgrundlage zur Verfügung stehen, wonach sie Verstöße gegen 

das Alkoholkonsumverbot ahnden und das Herumlungern von Personen 

unterbinden können. Im Mittelpunkt der Rechtsgrundlage steht, dass be-

reits im Vorfeld von Ordnungsstörungen und Straftaten eingeschritten 

werden kann und dass das Handeln der Polizei dadurch rechtlich zulässig 

ist. Eine zufriedenstellende Lösung gab es jedoch bislang noch nicht. 

Entweder können die Maßnahmen nur repressiv anstatt präventiv ergriffen 

werden oder die verschiedenen Lösungsansätze halten vor Gericht nicht 

Stand. 

 

Das Problem des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum und die sowohl 

objektiven als auch subjektiven Auswirkungen solcher Erscheinungsfor-

men in der Öffentlichkeit auf den Bürger, sind nicht mehr nur individuelle 

Probleme, sondern werden bereits auf politischer Ebene und auch in der 

Öffentlichkeit (Medien) diskutiert. Neben den Bürgern, die sich über eine 

solche für sie persönlich unangenehme Situation beschweren, laden auch 

Parteien die Stadt- bzw. Gemeindeverwaltungen und die Polizei immer 

öfter zu einem Runden Tisch ein, um diesem Problem des Alkoholkon-

sums und den damit einhergehenden Auswirkungen gemeinsam entge-

genzuwirken und dementsprechende Lösungen zu erarbeiten. 

 

Bereits der ehemalige Innenminister von Baden-Württemberg, Heribert 

Rech, sicherte zu, eine entsprechende Änderung des Polizeigesetzes vor-

zunehmen, um den Städten und Gemeinden eine Rechtsgrundlage für ein 

zeitlich und örtlich begrenztes Alkoholkonsumverbot auf öffentlichen Plät-
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zen an die Hand zu geben. Seitdem sind zwei Jahre vergangen und eine 

Gesetzesänderung wurde bislang nicht beschlossen. 

Gemäß einer Stellungnahme des Ministeriums ist das Ziel einer Geset-

zesänderung, Alkoholexzesse mit all ihren negativen Begleiterscheinun-

gen wirksam und vor allem präventiv zu verhindern.1 

 

Es stellt sich die Frage, ob das Sicherheitsgefühl der Passanten durch den 

Alkoholkonsum und den daraus vermeintlich resultierenden Verhaltens-

weisen tatsächlich beeinträchtigt ist oder ob sich die Passanten lediglich 

durch das Herumlungern gestört fühlen. Beeinträchtigt allein die Tatsache, 

dass der Alkohol öffentlich konsumiert wird und die Konsumenten als po-

tentielle Störer bzw. Straftäter gesehen werden das Sicherheitsgefühl der 

Bevölkerung? Würde ein Alkoholkonsumverbot im öffentlichen Raum an 

bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten dazu führen, dass das 

Sicherheitsgefühl der Bürger tatsächlich erhöht wird und sich die Situation 

in der Innenstadt dadurch entspannt? Es ist durchaus anzunehmen, dass 

sich trotz Alkoholkonsumverbot entsprechende Personengruppen in der 

Innenstadt treffen und dort auch verweilen werden. Allein dieser für den 

einen oder anderen Bürger ungewöhnliche Treffpunkt und das sinnlose 

Verweilen dort, könnten den Passanten bereits negativ auffallen und sie in 

ihrer Handlungsfreiheit einschränken. 

 

 

2 Alkohol und seine Wirkung auf das Sozialverhalten 
 

Betrachtet man die Rechtsprechungen zu den bisherigen Lösungsversu-

chen der Städte und Gemeinden, den Alkoholkonsum zu bestimmten Zei-

ten und an bestimmten Orten zu verbieten, fällt auf, dass zumeist der Al-

koholkonsum nicht als primäre Ursache für das Verhalten des Konsumen-

ten angesehen werden kann. Aufgrund der Problematik einer fehlenden 

                                            
1 Pressemitteilung v. 20.08.2009; „Alkoholverbot bekommt Grundlage im Polizeigesetz“ 
(Anlage 1). 
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Kausalität zwischen Alkoholkonsum und Konsumentenverhalten, werden 

in diesem Abschnitt die Wirkungen des Alkohols auf das individuelle Ver-

halten und ein möglicher Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und 

alkoholbedingtem Verhalten aufgezeigt. 

Ist allein der Konsum von Alkohol direkte Ursache für das Verhalten der 

Konsumenten oder beeinflussen äußere oder auch persönliche Umstände 

das Verhalten mit? 

 

Alkohol entfaltet eine sehr komplexe Wirkung in den verschiedensten Tei-

len des menschlichen Gehirns. Man spricht von der sog. Zweiphasenwir-

kung von Alkohol. Er bewirkt nicht nur eine allgemeine Dämpfung des Ge-

hirns, sondern greift auch in das Gleichgewicht von hemmenden und akti-

vierenden Botenstoffen ein. Die Ausschüttung der körpereigenen Opiate 

(sog. „Endorphine“) bewirken angenehme Gefühlszustände, das Ausblei-

ben einer Endorphinausschüttung wird als unangenehm erlebt. Man 

spricht deshalb von einer angenehmen Hauptwirkung und einer unange-

nehmen Nebenwirkung von Alkohol. Die angenehme Hauptwirkung hält 

jedoch nur relativ kurz an, da sie nur solange besteht, wie der Blutalkohol-

spiegel im Körper ansteigt. In welcher Weise sich Alkohol auf das Verhal-

ten auswirkt, hängt von der jeweiligen Situation und der Trinkmenge ab. 

Meistens wird diese angenehme Hauptwirkung von dem Betroffenen als 

Beruhigung, Entspannung, Schmerzlinderung, Enthemmung, Stimmungs-

hoch oder Stärkung erlebt.2 

Gerade eine enthemmende Wirkung, Entspannung und ein Stimmungs-

hoch können Auslöser für ein Verhalten sein, in dem man anderen Perso-

nen zu nahe tritt. Der Alkoholisierte fühlt sich in seinem Selbstbewusstsein 

gestärkt und macht sich über sein Verhalten und wie es von anderen emp-

funden werden kann keine Gedanken mehr. Er handelt ohne zu überle-

gen. Jedoch muss diese Wirkung des Alkohols nicht immer auch Ursache 

für ein störendes Verhalten sein. Manche Personen sind von Grund auf 

aggressiv, ohne dass es hierzu des Alkohols bedarf. Möglicherweise ver-

                                            
2 Lindenmeyer, S. 45f. 
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stärkt der Alkohol dieses Verhalten oder diese Personen werden entgegen 

ihres eigentlichen Charakters ruhiger. Ebenso können Personen, welche 

eher ruhig und zurückhaltend sind, sich gerade bei Alkoholisierung ge-

stärkt fühlen und dadurch aus sich herausgehen. 

Entgegen der angenehmen Hauptwirkung, hält die unangenehme Neben-

wirkung relativ lange an. Sie setzt erst langsam ein, wenn der Alkoholpe-

gel im Blut sinkt. Es werden keine Endorphine im Gehirn mehr ausge-

schüttet, was vom Betroffenen als Unlust, Unruhe, Gereiztheit, Verstim-

mung erlebt wird.3 Vor allem die Gereiztheit in dieser Phase könnte Anlass 

für Ausschreitungen sein. Die Alkoholisierten fühlen sich bereits von jeder 

Kleinigkeit, z.B. wenn Passanten ihnen einen verständnislosen Blick zu-

werfen, gereizt und reagieren somit über, indem sie häufig beleidigend 

wirken („Was glotzt du so blöd?“). 

Wie oben bereits erwähnt, hängt das jeweilige Verhalten auch von der 

Trinkmenge ab. Bereits eine geringe Menge an Alkohol führt dazu, dass 

zielgerichtetes Planen und Handeln nicht mehr möglich ist und dass einem 

die längerfristigen Konsequenzen des Verhaltens nicht mehr bewusst 

sind.4 Gerade hieraus kann man auch schließen, dass die alkoholisierte 

Person nicht mehr weiß, was sie macht, und somit ist das Verhalten auf 

keinen Fall persönlich zu nehmen. Jedoch ist es für den „Angegriffenen“ 

trotz allem eine unangenehme Situation. 

Bereits bei ca. 0,8 Promille neigt man zu äußerst riskanten und gefährli-

chen Handlungen und verliert jegliche moralische Hemmung. Außerdem 

kann es zu Gefühlsausbrüchen, wie z.B. plötzlicher Aggression, kommen.5 

Vor allem aggressives Verhalten in der Öffentlichkeit wirkt auf Passanten 

beängstigend. 

Je höher die Alkoholmenge im Blut ist, desto häufiger treten bei den Kon-

sumenten negative Gefühle auf und deren Verhalten kann für unbeteiligte 

Dritte von leicht unangebracht bis schwer daneben empfunden werden.6 

                                            
3 Lindenmeyer, S. 46. 
4 Lindenmeyer, S. 115f. 
5 Lindenmeyer, S. 116. 
6 Urech, S. 46. 
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Der VGH Baden-Württemberg vertritt die Meinung, dass der Alkoholge-

nuss nicht generell zu Aggressivität führt. Das Verhalten bei Alkoholisie-

rung hängt vielmehr von den äußeren Umständen, den individuellen Ge-

gebenheiten sowie den situativen Einflüssen ab. Die Alkoholisierung kön-

ne bei der Kriminalität eine mitursächliche, auslösende oder begünstigen-

de Rolle spielen. Sie könne jedoch nur selten als einzige Ursache ange-

sehen werden.7 Gemeint ist hier in erster Linie neben dem strafrechtlichen 

Kriminalitätsbegriff der soziologische Kriminalitätsbegriff, wonach jedes 

sozialschädliche bzw. sozialabweichende Verhalten als kriminell angese-

hen wird.8 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Alkoholkonsum auf das 

Sozialverhalten durchaus einen Einfluss hat. Je nach Menge des Alkohols 

und Gefühlslage des Konsumenten wirkt sich der Alkohol jedoch unter-

schiedlich aus. Es ist zwar erwiesen, dass Alkohol eine Wirkung auf das 

Verhalten der Konsumenten hat, wie sich das Verhalten jedoch im Einzel-

fall verändert, hängt stark von der aktuellen Befindlichkeit des Einzelnen, 

den äußeren Umgebungen sowie den situativen Einflüssen ab. Auf keinen 

Fall kann man verallgemeinern, dass der Alkohol die Stimmung und das 

Verhalten generell negativ beeinflusst und dass Alkohol grundsätzlich bei 

jedem Konsumenten zu Aggressivität führt. Daher bietet ein generelles 

Alkoholkonsumverbot auch keine Garantie, dass die Zahlen der Ord-

nungsstörungen und Straftaten sinken. 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 VGH BW, Urteil v. 28.07.2009, Az.: 1 S 2200/08, S. 16 (Anlage 2). 
8 Schwind, Kriminologie, S. 5. 
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3 Alkohol im öffentlichen Raum versus Alkohol zu Hause 
 

Bestrebungen der Politik den Alkoholkonsum zu verbieten, zielen in erster 

Linie darauf ab, den Konsum von Alkohol auf öffentlichen Plätzen v.a. im 

Bereich der Innenstadt, in Stadtgärten/Grünanlagen oder an Flussufern zu 

verbieten. Warum jedoch wird lediglich der Alkoholkonsum auf öffentlich 

zugänglichen Plätzen diskutiert, während man zu Hause, in den eigenen 

vier Wänden, dem Alkohol in unbegrenztem Maße zusprechen kann? Ent-

scheidender Unterschied zwischen dem Alkoholgenuss im öffentlichen 

Raum und dem zu Hause ist, dass er in der Öffentlichkeit eine ganz ande-

re Außenwirkung entfaltet. Er wird von Passanten einerseits aktiv wahrge-

nommen und andererseits sind diese auch des Öfteren betroffen von Ord-

nungswidrigkeiten bzw. Straftaten durch die Konsumenten oder sie stören 

sich allein an der Tatsache, dass dort Personen „herumhängen“ und sinn-

los Alkohol trinken. Demgegenüber wird der Alkoholkonsum in den eige-

nen vier Wänden nur selten von der Allgemeinheit wahrgenommen. Auch 

wenn es sich der Staat immer mehr zur Aufgabe macht, im „privaten“ Be-

reich in bestimmten gravierenden Fällen zu handeln (vgl. Paradigmen-

wechsel in Fällen der Häuslichen Gewalt), besteht beim stillen, heimlichen 

Trinken von Alkohol kein Handlungsbedarf, es sei denn, es kommt durch 

den Alkoholkonsumenten zur Ruhestörung der Nachbarschaft o.ä. 

Der Alkoholkonsum in Gaststätten ist zwar auch immer wieder Thema der 

Politik, jedoch für die Behandlung der vorliegenden Thematik nicht grund-

legend. Das Trinken von Alkohol in Gaststätten unterliegt im Gegensatz 

zum Alkoholgenuss an öffentlich, frei zugänglichen Plätzen einer gewissen 

Kontrolle. Der Gastwirt ist von Gesetzes wegen verpflichtet, keinen Alko-

hol mehr an erkennbar Betrunkene zu verkaufen (§ 20 Nr. 2 GastG). Dies 

gilt natürlich auch für Verkäufer an Tankstellen, Kiosken, Supermärkten 

etc. Was bedeutet, dass Personen, welche bereits offensichtlich betrunken 

sind, keinen Alkohol mehr erwerben dürften. Egal ob sie sich in einer 

Gaststätte befinden und dort Alkohol konsumieren oder sich im Stadtpark 

aufhalten und mal kurz um die Ecke laufen, um sich am nächsten Kiosk 
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Alkohol zu kaufen. Jedoch ist beim Konsumieren von Alkohol an öffentli-

chen Plätzen auch möglich, dass sich die Personen bereits vorher mit ge-

nügend Alkohol eindecken, so dass sie gar nicht mehr im betrunkenen 

Zustand für Nachschub sorgen müssen. 

 

Der Konsum von Alkohol in Gaststätten unterliegt demnach bereits einer 

gewissen Kontrolle, wie auch der Erwerb von Alkohol an Verkaufsstellen. 

Die gesetzlichen Regeln bestehen und müssen vom Gastwirt bzw. vom 

Verkäufer eingehalten werden, da sonst die Gaststättenerlaubnis widerru-

fen bzw. gegen den Verkäufer ein Bußgeld festgesetzt werden kann. Der 

Alkoholkonsum zu Hause stellt weitestgehend kein Problem dar, so lange 

die Nachbarschaft nicht direkt gestört und deren Ruhe nicht beeinträchtigt 

wird. Der Konsum von selbst mitgebrachtem Alkohol an sonstigen öffentli-

chen Plätzen ist jedoch keiner Kontrolle unterworfen. 

Aufgrund der Außenwirkung des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum, 

der mangelnden Kontrolle dessen, der möglichen negativen Auswirkungen 

des Alkoholkonsums und auch zum Schutz der Kinder und Jugendlichen 

vor übermäßigem Alkoholkonsum besteht für die Stadt- bzw. Gemeinde-

verwaltungen und die Polizei Handlungsbedarf. Es ist jedoch zu beachten, 

dass sich die ergriffenen Maßnahmen im rechtlichen Rahmen bewegen 

müssen. 

 

 

4 Grundrechtskollisionen 
 

Das Handeln des Staates und seiner Organe unterliegt verfassungsrecht-

lichen und gesetzlichen Grenzen. Das Grundgesetz garantiert dem Men-

schen bzw. dem Bürger gewisse Grundrechte. Diese schützen den Men-

schen vor Übergriffen durch den Staat, gewähren Gleichheit vor dem Ge-

setz und Rechtsschutz. Aufgabe des demokratischen Rechtsstaates ist, 

die Grundrechte für jedermann gleichermaßen zu achten und zu schützen. 

Eine Einschränkung der Grundrechte ist jedoch zulässig, wenn es im 
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Grundgesetz eine gesetzliche Grundlage für den Eingriff gibt und wenn die 

im Gesetz geforderten Voraussetzungen gegeben sind (Gesetzesvorbe-

halt). Liegt eine Grundrechtskollision vor, d.h. übt eine Person sein Grund-

recht so aus, dass durch deren Handeln die ebenfalls geschützten Grund-

rechte eines anderen verletzt sind, so kann ausnahmsweise auch ohne 

Gesetzesvorbehalt eingegriffen werden (verfassungsimmanente Schran-

ken). Ist ein Grundrechtseingriff aufgrund eines Gesetzesvorbehaltes oder 

einer verfassungsimmanenten Schranke gerechtfertigt, muss die durchge-

führte Maßnahme weiter verhältnismäßig sein.9 Eine weitere Einschrän-

kung der Grundrechte ermöglichen die verfassungsunmittelbaren Schran-

ken. Dies sind unmittelbare Begrenzungen eines Grundgesetzes, welche 

direkt im Grundgesetztext geschrieben sind. 

 

Art. 2 Abs. 1 GG beispielsweise garantiert das Recht auf freie Entfaltung 

der Persönlichkeit, die sog. allgemeine Handlungsfreiheit. Vereinfacht 

ausgedrückt bedeutet dies, dass jeder tun und machen kann was er will. 

Bezugnehmend auf vorliegende Themenbehandlung kann also jeder frei 

entscheiden, wann und wo er Alkohol konsumieren will. Die allgemeine 

Handlungsfreiheit ist in erster Linie ein Abwehrrecht gegen staatliche 

Zwangsmaßnahmen. Der Staat kann demnach nicht willkürlich den Alko-

holkonsum verbieten. Einerseits hat er die Aufgabe dieses Grundrecht für 

alle Bürger gleichermaßen zu gewährleisten, andererseits hat er die öf-

fentliche Sicherheit der Bürger zu garantieren. Eine fehlende öffentliche 

Sicherheit kann sich wiederum negativ auf die allgemeine Handlungsfrei-

heit auswirken. 

Das Bedürfnis nach Sicherheit spielt in der Hierarchie menschlicher Be-

dürfnisse eine große Rolle. Ein ausgeprägtes Sicherheitsgefühl ist die 

Grundvoraussetzung für jegliche persönliche Entfaltungsmöglichkeit und 

somit für die Inanspruchnahme von grundrechtlichen Freiheitsrechten. Für 

ein solches Sicherheitsgefühl ist insbesondere die Sicherheit vor Übergrif-

fen Dritter auf individuelle Rechtsgüter von großer Bedeutung. Aber auch 

                                            
9 Hassenpflug/Schwind/Melchior, S. 49ff. 
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das Gefühl des Bürgers, dass seine Sicherheit von staatlicher Seite hin-

reichend gewährleistet ist. 10 Grundrechtsverwirklichungen des Einzelnen 

scheitern oft daran, dass Dritte durch ihr Verhalten die Inanspruchnahme 

der Grundrechte anderer verhindern.11 Es besteht somit ein Spannungs-

verhältnis zwischen dem Interesse der Allgemeinheit und dem Individual-

interesse. 

Beispielsweise macht eine Person in der Weise von ihrem Grundrecht 

Gebrauch, dass sie sich auf einer Bank in der Fußgängerzone niederlässt, 

um dort Alkohol zu konsumieren. Ein Passant nimmt dies wahr, ist durch 

diese Person verängstigt und traut sich nun nicht mehr sein eigentliches 

Vorhaben, sich auf dieser Parkbank ebenso niederzulassen, zu verwirkli-

chen. Auch die Person, welche sich vor den Gruppenansammlungen im 

Stadtpark fürchtet und ihren eigentlichen Heimweg nicht durch diesen 

Park geht, obwohl es kürzer wäre, ist in ihrer Grundrechtsausübung durch 

die Grundrechtsausübung anderer eingeschränkt. Hier können die Grund-

rechtsschranken helfen. Denn jedes Grundrecht ist nach dem Grundge-

setz nur eingeschränkt nutzbar. 

Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit nach Art. 2 Abs. 1 GG 

wird nur gewährt, soweit man nicht die Rechte anderer verletzt, nicht ge-

gen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen das Sittengesetz ver-

stößt (verfassungsunmittelbare Schranken). Daraus ergibt sich die Pflicht 

des Staates, in Form von Gesetzen allgemein verbindliche Regeln aufzu-

stellen (Gebote, Verbote), damit die Grenzen der Grundrechtsausübung 

beachtet werden.12 

 

Verstößt eine Person bei Inanspruchnahme dieses Grundrechts gegen 

eine solche Schranke oder liegt eine Grundrechtskollision (verfassungs-

immanente Schranke) vor, ist der Staat ermächtigt Maßnahmen zu ergrei-

fen und das Grundrecht einzuschränken. Eine mögliche Rechtsgrundlage 

zum Einschreiten gibt die Aufgabenzuweisung der Polizei nach § 1 i.V.m. 

                                            
10 Kappeler, S. 1. 
11 Arndt, Freiheit – Sicherheit – Öffentlichkeit, S. 43. 
12 Hassenpflug/Schwind/Melchior, S. 65. 
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§ 3 PolG BW. Jedoch ist nicht jeder befugt, Aufgaben des Polizeigesetzes 

wahrzunehmen. Das Polizeigesetz regelt genau, wer diese Maßnahmen 

ergreifen darf und unter welchen Voraussetzungen eingeschritten werden 

darf. 

 

 

5 Zuständigkeiten 
 

Um gegen den Alkoholkonsum im öffentlichen Raum einschreiten zu kön-

nen, wird in der Politik eine Änderung des Polizeigesetzes diskutiert. Das 

Polizeigesetz enthält allerdings bereits einige Aufgabenzuweisungen bzw. 

Maßnahmen (§§ 1, 10, 27 etc. PolG BW) an die Polizei, um in bestimmten 

Situationen handeln zu können. Die Zuständigkeitsnormen regeln, wer 

dieses Gesetz überhaupt durchführen bzw. wer diesen Aufgabenbereich 

wahrnehmen darf. Nach § 59 PolG BW unterteilt sich die Polizei in die Po-

lizeibehörden und den Polizeivollzugsdienst mit seinen Beamten (Polizei-

beamten). § 60 PolG BW regelt, wann die Polizeibehörden und wann der 

Polizeivollzugsdienst zuständig ist. 

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen der sachlichen, örtlichen und 

der instanziellen Zuständigkeit. Die instanzielle Zuständigkeit, auch funkti-

onelle Zuständigkeit genannt, regelt die Verteilung der Polizei- und Ord-

nungsaufgaben zwischen den sachlich zuständigen Polizei- und Ord-

nungsbehörden.13 

 

 

5.1 Sachliche Zuständigkeit 
 

Unter der sachlichen Zuständigkeit versteht man die Berechtigung zur 

Wahrnehmung eines bestimmten Aufgabenbereichs. Ein Verstoß gegen 

                                            
13 Schenke, S. 274. 
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die sachliche Zuständigkeit führt zur Rechtswidrigkeit des polizei- und 

ordnungsbehördlichen Handelns.14 

Die Verteilung der Aufgaben der Gefahrenabwehr (§ 1 PolG BW) zwi-

schen den Polizeibehörden und dem Polizeivollzugsdienst ist, wie oben 

bereits erwähnt, in § 60 PolG BW geregelt. Nach § 60 Abs. 1 PolG BW 

sind zur Wahrnehmung der polizeilichen Aufgaben die Polizeibehörden 

zuständig, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. Grundsätzlich 

sind also die Polizeibehörden zuständig. Nach § 66 Abs. 2 PolG BW sind 

wiederum die Ortspolizeibehörden sachlich zuständig, soweit nichts ande-

res bestimmt ist. Ortspolizeibehörden sind nach § 62 Abs. 4 PolG BW die 

Gemeinden. Die sachliche Zuständigkeit für die Polizeibehörden richtet 

sich folglich nach den §§ 60 Abs. 1, 66 Abs. 2, 62 Abs. 4 PolG BW. 

Erscheint ein sofortiges Tätigwerden erforderlich, nimmt gemäß § 60 Abs. 

2 PolG BW der Polizeivollzugsdienst die polizeiliche Aufgabe wahr. Hier 

spricht man von der sog. Eilzuständigkeit. Daneben gibt es noch bestimm-

te Einzelmaßnahmen, welche in § 60 Abs. 3 PolG BW aufgezählt sind, für 

die der Polizeivollzugsdienst neben den Polizeibehörden zuständig ist. Die 

sog. Parallelzuständigkeit. 

Der Polizeivollzugsdienst wird demnach erst tätig, wenn ihm die Aufgaben 

ausdrücklich zugewiesen werden, bei Gefahr im Verzug ein rechtzeitiges 

Tätigwerden der zuständigen Behörde nicht erreichbar erscheint bzw. ein 

sofortiges Handeln erforderlich ist oder im Falle der Vollzugshilfe gemäß § 

60 Abs. 4 PolG BW.15 

 

Die Wahrnehmung der Aufgabe nach heutiger Rechtslage gemäß §§ 1, 3 

PolG BW gegen den Alkoholkonsum im öffentlichen Raum einzuschreiten, 

wäre also in erster Linie Aufgabe der Ortspolizeibehörde. Ist diese nicht 

erreichbar oder ist ein sofortiges Handeln erforderlich, ist der Polizeivoll-

zugsdienst zuständig. 

 

 
                                            
14 Schenke, S. 271ff. 
15 Schenke, S. 271. 



13 

5.2 Örtliche Zuständigkeit 
 

Die örtliche Zuständigkeit bezeichnet den räumlichen Bereich, innerhalb 

dessen eine sachlich und instanziell zuständige Behörde zum Handeln 

befugt ist.16 

Nach § 75 PolG BW sind die Polizeidienststellen im ganzen Landesgebiet 

zuständig. In der Regel sollen sie jedoch nur in ihrem Dienstbezirk tätig 

werden, d.h. ist der Polizeivollzugsdienst sachlich zuständig, soll er in sei-

nem Dienstbezirk tätig werden. 

Die örtliche Zuständigkeit der Polizeibehörden ist in § 68 Abs. 2 PolG BW 

geregelt. Hiernach ist die Polizeibehörde örtlich zuständig, in deren 

Dienstbezirk eine polizeiliche Aufgabe wahrzunehmen ist. 

 

Um die Zuständigkeiten nach dem Polizeigesetz festzustellen, ist auch zu 

prüfen, nach welcher Rechtsgrundlage des Polizeigesetzes eingeschritten 

werden soll. Für ein rechtmäßiges Handeln ist nicht nur erforderlich, dass 

die einschreitende Stelle sachlich und örtlich zuständig ist, sondern auch, 

dass die Voraussetzungen für das Ergreifen von Maßnahmen gegeben 

sind. 

 

 

6 Maßnahmen der Polizei nach §§ 1, 3 PolG BW 
 

Mangels einer fehlenden Spezialermächtigung, kann gegen den Alkohol-

konsum im öffentlichen Raum bislang nur gemäß der Generalermächti-

gung nach §§ 1, 3 PolG BW eingeschritten werden. Neben der General-

ermächtigung gibt es eine Vielzahl von Spezialermächtigungen zur Erfül-

lung von Aufgaben der Gefahrenabwehr (sog. Einzel-

/Standardmaßnahmen). Es ist zu beachten, dass die Spezialermächtigun-

gen den Generalermächtigungen vorgehen. Sie schließen einen Rückgriff 

                                            
16 Schenke, S. 276. 



14 

auf die Generalermächtigung aus.17 Es gilt die Subsidiarität der General-

ermächtigung zur Spezialermächtigung. 

§ 1 PolG BW beschreibt unter welchen Tatbestandsvoraussetzungen die 

Polizei überhaupt einschreiten darf (Aufgabenzuweisung). § 3 PolG BW 

enthält die eigentliche Maßnahme. Das bedeutet, liegen die Tatbestands-

voraussetzungen nach § 1 PolG BW vor, muss die Polizei gemäß § 3 

PolG BW zu einer verhältnismäßigen Maßnahme greifen. 

Nach § 1 PolG BW hat die Polizei u.a. die Aufgaben, „von dem einzelnen 

und dem Gemeinwesen Gefahren abzuwehren, durch die die öffentliche 

Sicherheit oder Ordnung bedroht wird, und Störungen der öffentlichen Si-

cherheit oder Ordnung zu beseitigen, soweit es im öffentlichen Interesse 

geboten ist.“ Der Alkoholkonsum im öffentlichen Raum muss demnach 

eine Gefahr bzw. Störung für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung i.S.d. 

§ 1 PolG BW darstellen. Weiterhin muss das Einschreiten im öffentlichen 

Interesse sein. Das öffentliche Interesse ist bei Gefahr für die Individual-

rechtsgüter einer unbestimmten Vielzahl von Personen, bei Verstößen 

gegen die gesamte Rechtsordnung, bei Nachahmungsgefahr durch bis-

lang Unbeteiligte oder auch zum Schutz der staatlichen Einrichtungen und 

ihrer Funktionsfähigkeit gegeben. Dieses Tatbestandsmerkmal stellt in der 

Praxis jedoch keine Problematik dar. Das Vorliegen der anderen Tatbe-

standsvoraussetzungen (Gefahr, Störung, öffentliche Sicherheit oder Ord-

nung) muss jedoch streng geprüft werden. 

Aufgaben der Polizeibehörden und des Polizeivollzugsdienstes sind also, 

sowohl die präventive Gefahrenabwehr, als auch die repressive Störungs-

beseitigung. 

 

 

 

 

 

                                            
17 Schenke, S. 17. 
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6.1 Gefahrenabwehr 
 

Zunächst hat die Polizei die Aufgabe, einen möglichen Schadenseintritt zu 

verhindern, d.h. sie wird bereits im Vorfeld von möglichen Schadensfällen 

präventiv tätig. 

Aus der Zuweisung dieser Aufgabe, erfolgt allein aber noch nicht die Be-

fugnis der Behörden, Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer rechtlichen 

Belastung des Bürgers führen. Aufgrund des Gesetzesvorbehalts in Art. 

20 III GG bedarf es für belastende Maßnahmen einer zusätzlich heranzu-

ziehenden Ermächtigungsgrundlage, welche die möglichen Eingriffe nach 

Inhalt, Zweck und Ausmaß hinreichend bestimmen muss. Da die den Auf-

gabenbereich umschreibenden Tatbestandsmerkmale mit den Tatbe-

standsvoraussetzungen der Generalermächtigung zur Gefahrenabwehr 

übereinstimmen (Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung), ist eine derartige Ermächtigungsgrundlage mit der polizeilichen 

Aufgabenzuweisung der Gefahrenabwehr in einer Vorschrift zusammen-

gefasst.18 

Bevor man also aufgrund der Generalermächtigung Maßnahmen zur Ge-

fahrenabwehr ergreift, ist zu prüfen, ob überhaupt eine Gefahr vorliegt und 

ob die öffentliche Sicherheit oder Ordnung tangiert ist. 

 

 

6.1.1 Gefahrenbegriff 
 

Man unterscheidet grundsätzlich zwischen der abstrakten und der konkre-

ten Gefahr. Die konkrete Gefahr kann wiederum nach der zeitlichen Nähe 

des möglichen Schadenseintritts (gegenwärtige, unmittelbar bevorstehen-

de Gefahr oder Gefahr im Verzug), nach dem Rang des bedrohten 

Rechtsguts (erhebliche Gefahr oder Gefahr für Leib oder Leben) und nach 

der dringenden Gefahr qualifiziert werden.19 Des Weiteren wird zwischen 

                                            
18 Schenke, S. 16. 
19 Pieper, S. 38ff. 
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der Anscheinsgefahr, der Schein- oder Putativgefahr und des Gefahren-

verdachts unterschieden.20 Im Folgenden werden lediglich die abstrakte 

und die konkrete Gefahr näher erläutert, da diese Gefahrenarten häufig 

Gegenstand der Rechtsprechungen bezüglich dieser Thematik sind. 

Die Gefahr setzt voraus, dass die Würdigung der Sach- und Rechtslage 

tatsächlich oder zumindest zum Zeitpunkt des Handelns der Polizei, auf 

eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für einen Schadenseintritt hindeutet. 

Von wesentlicher Bedeutung dabei ist, welchem Rechtsgut ein Schaden 

droht. Je höherrangiger das Rechtsgut und je größer der ihm drohende 

Schaden ist, desto geringer sind die Anforderungen an die Wahrschein-

lichkeit eines Schadenseintritts. Die konkrete Gefahr unterscheidet sich 

von der abstrakten Gefahr darin, dass bei der konkreten Gefahr mit hinrei-

chender Wahrscheinlichkeit in naher Zukunft mit einem Schadenseintritt 

gerechnet wird.21 Von der abstrakten Gefahr spricht man, wenn ein ge-

dachter abstrakter Sachverhalt vorliegt, bei dem generell mit hinreichender 

Wahrscheinlichkeit mit einem Schadenseintritt zu rechnen ist. Sie bezieht 

sich nicht auf einen bestimmten Sachverhalt, sondern auf einen verallge-

meinerten typischen Fall. Dieser Gefahr wird mit abstrakt generellen Mit-

teln (z.B. einer Polizeiverordnung) begegnet. Das bedeutet, dass auf den 

Nachweis eines Schadens im Einzelfall verzichtet werden kann.22 

Ist eine konkrete Gefahr nicht zu bejahen, scheidet die polizeiliche Gene-

ralermächtigung als Rechtsgrundlage für polizeiliche Maßnahmen aus. Die 

abstrakte Gefahr reicht allerdings zum Erlass einer Polizeiverordnung aus. 

Ist dann ein solches Verhalten aufgrund einer abstrakten Gefahr Gegen-

stand einer Polizeiverordnung, begründet allein der Verstoß gegen diese 

Polizeiverordnung eine konkrete Gefahr, selbst wenn die Rechtsgüter, zu 

deren Schutz die Polizeiverordnung erlassen wurde, im Einzelfall nicht 

gefährdet sind.23 

 

                                            
20 Schenke, S. 42ff. 
21 Schenke, S. 36f. 
22 Pieper, S. 38. 
23 Schenke, S. 38. 
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Für den Erlass von Polizeiverordnungen gemäß § 10 PolG BW, also bei 

Vorliegen einer abstrakten Gefahr, sind ausschließlich die Polizeibehörden 

zuständig. Liegt bereits eine konkrete Gefahr vor, spricht man von der 

Überschreitung der vollzugspolizeilichen Gefahrenschwelle, was bedeutet, 

dass hier auch der Polizeivollzugsdienst tätig werden kann. 

 

 

6.1.2 Öffentliche Sicherheit 
 

Liegt eine Gefahr vor, muss weiterhin u.a. die öffentliche Sicherheit tan-

giert sein. 

 

Der Begriff der öffentlichen Sicherheit umfasst die Schutzgüter: 

 Unverletzlichkeit der objektiven Rechtsordnung, 

 Individualrechtsgüter, 

 kollektive Rechtsgüter und die 

 Funktionsfähigkeit staatlicher Einrichtungen.24 

 

In Bezug auf den Alkoholkonsum im öffentlichen Raum spielen hauptsäch-

lich die Schutzgüter der Unverletzlichkeit der objektiven Rechtsordnung 

und die Individualrechtsgüter eine entscheidende Rolle. 

Die Hauptbedeutung des Schutzes der gesamten Rechtsordnung liegt in 

der Sicherung öffentlich-rechtlicher Normen. Ein Verstoß gegen gesetzli-

che Gebote oder Verbote beeinträchtigt stets die öffentliche Sicherheit. 

Die Generalermächtigung kommt dann zum Tragen, wenn die Gebots- 

oder Verbotsnorm keine Ermächtigung enthält, durch Verwaltungsakt die 

gesetzlichen Verpflichtungen durchzusetzen.25 Da es aber bislang keine 

Gebots- oder Verbotsnorm bezüglich des Alkoholkonsums im öffentlichen 

Raum gibt, scheidet dieses Tatbestandsmerkmal aus. 

                                            
24 Pieper, S. 22ff. 
25 Schenke, S. 28f. 
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Zu den Individualrechtsgütern zählen die Unversehrtheit von Leben, Ge-

sundheit, Freiheit, Eigentum, Vermögen und das allgemeine Persönlich-

keitsrecht. Liegt also eine Gefahr für ein individuelles Rechtsgut einzelner 

Personen vor, so ist die öffentliche Sicherheit tangiert und ein Einschreiten 

nach der Generalermächtigung geboten. Eine Einschränkung erfährt der 

Schutz der Individualrechtsgüter in der Hinsicht, dass soweit die Indivi-

dualrechtsgüter in subjektiven Privatrechten ihren Ausdruck gefunden ha-

ben, für die Verfolgung dieser Rechte in erster Linie die ordentlichen Ge-

richte zuständig sind. Es sei denn, die Voraussetzungen des § 2 Abs. 2 

PolG BW liegen vor (Schutz privater Rechte).26 In Bezug auf den Alkohol-

konsum kommt diesem Schutzgut des Tatbestandsmerkmals der öffentli-

chen Sicherheit die größte Bedeutung zu. So z.B. wenn sich ein Bürger 

durch den Alkoholkonsum eines anderen in seiner allgemeinen Hand-

lungsfreiheit eingeschränkt fühlt. 

 

 

6.1.3 Öffentliche Ordnung 
 

Rechtsgüter, die bereits gesetzlich geschützt sind, werden nicht mehr von 

der öffentlichen Ordnung erfasst. Der öffentlichen Ordnung kommt ledig-

lich eine Reservefunktion zu. Ein Einschreiten aufgrund einer Gefahr für 

die öffentliche Ordnung ist also nur möglich, wenn kein Schutzgut der öf-

fentlichen Sicherheit betroffen ist. 27 Zur öffentlichen Ordnung gehört die 

Gesamtheit der ungeschriebenen Regeln, deren Befolgung nach den je-

weils herrschenden sozialen und ethischen Anschauungen unerlässlich für 

ein gemeinschaftliches Zusammenleben ist.28 Aufgrund der Wandlung der 

Sitten- und Moralvorstellungen unterliegt die öffentliche Ordnung sowohl in 

örtlicher als auch in zeitlicher Hinsicht starken Veränderungen. 

Das Vorliegen dieses Tatbestandsmerkmals könnte als Eingriffsgrundlage 

zur Klärung aller sozialen Konfliktlagen dienen, die die Grenze zur 
                                            
26 Schenke, S. 25ff. 
27 Schenke, S. 33. 
28 BVerfG, Beschluss v. 26.01.2001, Az.: 1 BvQ 9/01; in: NJW 2001, 1409f. (Anlage 3). 
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Rechtsgutgefährdung, also zur öffentlichen Sicherheit, noch nicht über-

schritten haben, jedoch der öffentlichen Sicherheit als unmittelbar vorge-

lagert empfunden werden. Dieses Tatbestandsmerkmal ist jedoch sehr 

umstritten. So sehen Vertreter der Literatur verfassungsrechtliche Ein-

wände, wie der Verstoß gegen das Bestimmtheitsgebot oder gegen das 

Demokratieprinzip und das Rechtsstaatsprinzip. Weiterhin würde die Be-

völkerung zunehmend Verständnis gegenüber abweichenden Verhaltens-

weisen äußern, so dass ein Bedürfnis nach Sanktionen außerrechtlicher 

Normverstöße nicht mehr besteht. Die Gesetzgeber einiger Länder (z.B. 

Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen) haben in der Vergangenheit 

das Schutzgut der öffentlichen Ordnung aus den jeweiligen Polizeigeset-

zen gestrichen. Die überwiegende Zahl der Länder behalten jedoch wei-

terhin die öffentliche Ordnung als Bestandteil der Generalermächtigung 

bei.29 

Aufgrund der sich verstärkenden Verunsicherung über Anzeichen von Un-

ordnung und Verfall sozialer Verhaltensregeln sowie des mangelnden 

Sicherheitsgefühls der Bürger, kommt dieser Ordnungsklausel jedoch in 

der heutigen Zeit immer mehr Bedeutung zu. Die Bevölkerung verlangt die 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung durch die Polizei. Orientiert 

sich die polizeiliche Aufgabenzuweisung an den Wünschen und Sorgen 

der Bürger, so ist die Durchsetzung ungeschriebener, für die Mehrheit der 

Bevölkerung unerlässlicher sozialer Normen unumgänglich.30 So gehört 

die öffentliche Ordnung auch in Baden-Württemberg zur Generalermächti-

gung nach §§ 1, 3 PolG BW. 

 

 

6.2 Störungsbeseitigung 
 

Neben der präventiven Gefahrenabwehr wird die Polizei auch repressiv 

zur Störungsbeseitigung tätig. Ein polizeiliches Handeln ist nach § 1 PolG 

                                            
29 Kappeler, S. 122f. 
30 Kappeler, S. 36f. 
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BW nicht nur zulässig, wenn eine Gefahr besteht, sondern auch, wenn 

sich diese Gefahr bereits verwirklicht hat und wenn von der eingetretenen 

Störung eine in die Zukunft wirkende Gefährdung ausgeht. Solche Störun-

gen können einerseits aus dem Verstoß gegen Strafgesetze resultieren, 

andererseits durch das Vorliegen einer Ordnungswidrigkeit bestehen. Das 

sicherheitspolizeiliche Handeln soll eine Unterbindung des strafbaren 

Handelns bezwecken, während die Verfolgung der Straftat bzw. der Ord-

nungswidrigkeit der Vorbereitung eines gerichtlichen Verfahrens bzw. ei-

nes Bußgeldverfahrens dient.31 Aufgrund der Erforderlichkeit einer in die 

Zukunft wirkenden Gefährdung, ist auch bei der Würdigung der Sachlage 

in Bezug auf das Vorliegen einer Störung eine Gefahrenprognose not-

wendig. 

Ziel der Polizei ist jedoch, in erster Linie das Eintreten von Störungen be-

reits im Vorfeld zu verhindern und die Sicherheit der Bevölkerung dadurch 

zu gewährleisten. So auch in Bezug auf die Problematik des Alkoholkon-

sums im öffentlichen Raum. Hier will man verhindern, dass es aufgrund 

der Alkoholisierung zu Belästigungen, Pöbeleien, Ruhestörungen, Ge-

waltdelikten etc. kommt. Kam es dennoch zu Störungen, hat die Polizei 

deren ordnungsgemäße gerichtliche Verfolgung sicherzustellen. 

 

 

6.3 Gefahrenvorsorge 
 

Heute umfassen die Aufgaben der Polizei u.a. die Abwehr von Gefahren 

für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung. Ursprünglich beinhaltete die 

Aufgabenzuweisung auch die Erhaltung der guten Ordnung des Gemein-

wesens sowie eines guten Zustandes in allen Lebensbereichen. Die Poli-

zeigewalt umfasste sowohl die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit 

als auch die Förderung der allgemeinen Wohlfahrt.32 

                                            
31 Schenke, S. 51f. 
32 Schenke, S. 1f. 
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Die Entscheidung des Preußischen Oberverwaltungsgerichts im sog. 

Kreuzberg-Urteil führte zu einem grundlegenden Wandel der Aufgaben-

zuweisung der Polizei. Das Gericht erklärte eine Polizeiverordnung für 

unwirksam, da diese nicht der Gefahrenabwehr diente, sondern der Wohl-

fahrtspflege. Es beschränkte damit die polizeiliche Aufgabe auf die Gefah-

renabwehr.33 

Die Gefahrenvorsorge jedoch gehört zur Aufgabe der Gefahrenabwehr. 

Hier werden bereits im Vorfeld konkreter Gefahren Maßnahmen (z.B. 

Streifentätigkeit) ergriffen, um deren Entstehung zu verhindern. Aus der 

Zugehörigkeit der Gefahrenvorsorge zur Gefahrenabwehr, kann allerdings 

nicht abgeleitet werden, dass hiermit Eingriffsrechte der Polizei in Schutz-

güter begründet sind.34 

Ein Alkoholkonsumverbot dient somit bei fehlender abstrakter bzw. kon-

kreter Gefahr lediglich der Gefahrenvorsorge. Diese rechtfertigt allerdings 

keinen Grundrechtseingriff. 

Nach der heutigen Rechtslage könnte, aufgrund einer fehlenden Spezial-

ermächtigung, gegen herumlungernde, alkoholkonsumierende Gruppen 

nur eingegriffen werden, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen der §§ 1, 

3 PolG BW vorliegen würden.35 

Es stellt sich also die Frage, ob allein der Alkoholkonsum im öffentlichen 

Raum generell eine Gefahr oder Störung für die öffentliche Sicherheit oder 

Ordnung ist. 

 

 

 

 

 

 

                                            
33 Rott: 100 Jahre „Kreuzberg-Urteil“ des PrOVG, NVwZ 1982, 363f. (Anlage 4). 
34 Schenke, S. 4f. 
35 Vgl. Punkt 6. 
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7 Alkohol im öffentlichen Raum - generell eine Gefahr für 

die öffentliche Sicherheit oder Ordnung? 

 

§ 1 PolG BW regelt, wie unter Punkt 6 beschrieben, durch zahlreiche un-

bestimmte Rechtsbegriffe, die der Auslegung bedürfen, die allgemeinen 

Aufgaben der Polizei. Eindeutig ist nun, dass die präventive Gefahrenab-

wehr ebenso zu den Aufgaben der Polizei gehört, wie die repressive Stö-

rungsbeseitigung und die damit einhergehende Strafverfolgung. 

Nach § 1 PolG BW ist das Einschreiten bei Störungen (Belästigungen, 

Pöbeleien, etc.), d.h. bei der Verwirklichung einer Gefahr für Schutzgüter, 

abgesehen von der Erforderlichkeit einer in die Zukunft wirkenden Gefähr-

dung, meist unproblematisch. In Fällen von bspw. Beleidigungen oder 

Lärmbelästigungen ist das Einschreiten sogar spezialgesetzlich (StGB, 

OWiG) geregelt. 

Die Städte und Gemeinden konzentrieren sich aber immer mehr auf die 

Gefahrenabwehr und die -vorsorge. 

§ 1 PolG BW gibt den Rahmen vor, innerhalb dessen die Polizei handeln 

darf. Der Begriff der öffentlichen Sicherheit umfasst den Schutz ganz be-

stimmter Rechte und Rechtsgüter36 und begrenzt damit die Aufgabe der 

Gefahrenabwehr. 37 

Angenommen ein Ehepaar unternimmt gerade eine Städtereise, spaziert 

gemütlich durch die Innenstadt und trifft dort auf eine Gruppe von Pun-

kern, welche zwar dem Alkohol zuspricht, aber sich entsprechend ruhig 

verhält und selbst das Ehepaar gar nicht wahrnimmt. Fühlt sich das Ehe-

paar nun allein durch diese Verhaltensweise der Punkergruppe gestört, ist 

es nicht in seinen vom Begriff der öffentlichen Sicherheit umfassten 

Schutzgütern verletzt. Insofern ist eine Beeinträchtigung von Schutzgütern 

der öffentlichen Sicherheit nicht hinreichend wahrscheinlich. 

Kann das Einschreiten der Polizei nicht eindeutig auf den Begriff der öf-

fentlichen Sicherheit gestützt werden, bleibt die Möglichkeit diese uner-

                                            
36 Vgl. Punkt 6.1.2. 
37 Kappeler, S. 78. 
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wünschten Erscheinungsformen in der Öffentlichkeit unter den Begriff der 

öffentlichen Ordnung zu subsumieren. Die Vorstellung von öffentlicher 

Ordnung bei der Mehrheit der verunsicherten Bevölkerung, könnte sich 

über das Tatbestandsmerkmal „öffentliche Ordnung“ zu verbindlichen 

Verhaltensregeln entwickeln und damit dem polizeilichen Aufgabenbereich 

unterliegen.38 Ob aber der Alkoholkonsum im öffentlichen Raum gegen die 

gesellschaftlichen Sitten- und Moralvorstellungen verstößt, die dem Begriff 

der öffentlichen Ordnung unterliegen, ist aufgrund des gesellschaftlichen 

Wandels und der vermeintlich steigenden Toleranz der Bevölkerung um-

stritten. 

Der polizeiliche Eingriffsrahmen hängt allerdings ja nicht allein davon ab, 

ob dieses Verhalten die öffentliche Sicherheit oder die öffentliche Ordnung 

tangiert. Denn es muss weiterhin eine Gefahr oder eine Störung, mit einer 

in die Zukunft wirkenden Gefährdung, vorliegen. Das Vorliegen einer Ge-

fahr ist demnach zwingend erforderlich. 

Eine Gefahr liegt vor, wenn das Verhalten dieser Personen auf eine hin-

reichende Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts hindeutet.39 Es 

muss also geprüft werden, ob der Alkoholkonsum und evtl. die Tatsache, 

dass sich die Personen in einer Gruppe befinden, wodurch sie sich ge-

genseitig gestärkt fühlen, Ursache dafür ist, dass in naher Zukunft mit ei-

nem Schadenseintritt eines Schutzgutes der Passanten zu rechnen ist. 

Auch wenn es erwiesen ist, dass Alkohol durchaus das menschliche Ver-

halten beeinflusst, zu Stimmungsschwankungen, Aggressionen, etc. führt 

und Unkontrolliertheit und Gleichgültigkeit des eigenen Verhaltens hervor-

ruft, kann man nicht generell sagen, dass der Konsum von Alkohol 

zwangsläufig Ursache für einen möglichen Schadenseintritt i.S.d. § 1 PolG 

BW ist. Ein solches Verhalten möge vielleicht bei dem einen oder anderen 

Alkoholkonsumenten zutreffen, jedoch kann man dies sicher nicht verall-

gemeinern. In Bezug auf die Auswirkungen von Alkohol hat der Grundcha-

rakter der Person, sowie die aktuelle Gefühlslage und Situation ebenso 

einen großen Einfluss auf das Verhalten. Ein generelles Alkoholkonsum-
                                            
38 Kappeler, S. 79. 
39 Vgl. Punkt 6.1.1. 
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verbot auf öffentlichen Plätzen bedeutet zudem eine Einschränkung der 

Grundrechte auch derjenigen, die sich gelegentlich an lauen Sommer-

nächten im Park, am Flussufer oder auch in der Fußgängerzone treffen, 

um dort ein oder auch mehr Gläschen Wein, Bier, Sekt etc. zu trinken, oh-

ne dass sich die Passanten daran stören. 

Diese Erscheinungsform der öffentlichen Unordnung lässt sich demzufol-

ge nicht eindeutig dem gesetzlichen Aufgabenrahmen zuordnen.40 

Zumal ein möglicher Schadenseintritt als tatsächliche Minderung vorhan-

dener Schutzgüter von bloßen Nachteilen, Belästigungen und Unbequem-

lichkeiten abzugrenzen ist. Diese lassen den polizeilichen Aufgabenbe-

reich unberührt und stellen somit keine Gefahr dar.41 

 

Der Alkoholkonsum im öffentlichen Raum und das Herumlungern auf öf-

fentlichen Plätzen stellen oftmals nur bloße Belästigungen oder Unan-

nehmlichkeiten dar und sind somit, unabhängig davon ob sie ein polizeili-

ches Schutzgut berühren, aus dem Gefahrenbegriff auszuklammern. Von 

einer Gefahr kann man hier nur ausgehen, wenn man diesen Verstößen, 

die mit dem Alkohol assoziierten Folgen hinzurechnet. Der Gefahrenbe-

griff geht auf diese Weise nicht mehr von einem tatsächlichen Sachverhalt 

aus, sondern von einer virtuellen Auswirkung des Alkoholkonsums. Einge-

schritten wird dann nicht mehr nur bei von einem bestimmten Zustand 

ausgehenden Gefahren, sondern auch bei den mit diesem Zustand ver-

bundenen Ängste und Vermutungen. Ein solches Einschreiten zielt auf die 

Aufhebung des objektiven Sicherheitsniveaus und auf die Verbreitung ei-

nes neuen Sicherheitsgefühls der Bevölkerung ab. Diese sehr weitrei-

chende Auslegung des Gefahrenbegriffs ist jedoch mit der Gefahrenab-

wehr i.S.d. § 1 PolG BW nicht vereinbar. Alkoholverbote in der Öffentlich-

keit, die nicht im Zusammenhang mit einer Gefahr erfolgen, sind von der 

Ermächtigungsgrundlage nicht gedeckt.42 

                                            
40 Kappeler, S. 78. 
41 OLG Karlsruhe, NJW 1984, 1637 zitiert bei Kappeler, S. 78. 
42 Volkmann, NWvZ 1999, Heft 3, S. 225 u. 228 (Anlage 5). 
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Es bleibt jedoch unklar, warum sich die Bevölkerung in ihrer Sicherheit 

beeinträchtigt fühlt. 

Die Bürger erwarten von der Polizei nicht nur die Bekämpfung von Strafta-

ten, sondern die Verhinderung möglicher Straftaten und dadurch die Auf-

rechterhaltung des Sicherheitsgefühls. Es besteht ein Bedürfnis nach poli-

zeilicher Hilfe auch in alltäglichen Problemsituationen sowie nach polizeili-

cher Präsenz im öffentlichen Raum.43 

Abschließend kann festgehalten werden, dass der Alkoholkonsum im öf-

fentlichen Raum nicht unter den Gefahrenbegriff des § 1 PolG BW sub-

sumiert werden kann. Doch warum sehen sich die Bürger durch diesen 

Zustand dennoch in Gefahr? 

 

 

8 Der Wandel des öffentlichen Raums und die Unsicher-

heit der Bevölkerung im Umgang mit andersartigen Le-

bensformen 

 

Öffentlicher Alkohol- und Drogenkonsum, Betteln, Graffiti, Müll, Vandalis-

mus, Prostitution – all dies deutet auf einen Verfall der Ordnung des sozia-

len Umfelds hin. Die Straßen einer Innenstadt sind oftmals Treffpunkt An-

gehöriger verschiedener Randgruppen, wodurch sich die Passanten häu-

fig in der Nutzung der besetzten Straßen und Plätze beeinträchtigt fühlen. 

Die Mehrzahl der Bevölkerung empfindet diese offen sichtbar zutage tre-

tenden Verhaltensweisen als ein Verstoß gegen soziale Normen.44 

In der Öffentlichkeit herrscht keine Ordnung mehr. Ein Bündel von Verhal-

tenserwartungen, welche für die Mehrzahl der Bevölkerung selbstver-

ständlich sind, wurde aufgehoben. Höflichkeit, Rücksicht, Hilfsbereitschaft 

scheint für zu viele der Bevölkerung nicht mehr zu gelten.45 

                                            
43 Heinz, Kriminalistik 1997, 426, (432) – Bevölkerungsbefragung im Raum Ravens-
burg/Weingarten zitiert bei Kappeler, S. 35. 
44 Kappeler, S. 7. 
45 Volkmann, NWvZ 1999, Heft 3, S. 225 (Anlage 5). 
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Die Treffpunkte von Personengruppen, seien es Punker, Obdachlose, 

sonstige Stadtstreicher, Jugendliche oder einfach nur „normale“ Cliquen, 

an öffentlichen Straßen und Plätzen prägen zunehmend das Erschei-

nungsbild der Städte. Die Innenstadt ist, aufgrund der leichten Zugäng-

lichkeit, der zentralen Lage und ihrer Anonymität, für solche Treffpunkte 

besonders attraktiv. Von unbeteiligten Dritten wird dieses Verhalten jedoch 

als ständiger Aufenthaltsort für Personen lediglich zum Zweck des Alko-

holkonsums bewertet.46 Dies bringt nicht selten Unsicherheitsgefühle und 

soziale Konflikte zwischen den Randgruppen und den Passanten bzw. 

Anwohnern mit sich.47 

Diese negative Entwicklung des öffentlichen Raums und die Begegnung 

mit gesellschaftlichen Randgruppen werden von Passanten, Touristen, 

Anwohnern und Gewerbetreibenden oftmals als unangenehm, lästig oder 

sogar als beängstigend empfunden. Sie treffen auf Verhaltensweisen, die 

ihnen befremdlich und inakzeptabel vorkommen. Diese Lebensform weicht 

von deren Verhaltenserwartungen ab und kollidiert mit gesellschaftlichen 

Normen.48 

Vor allem die Innenstadt ist geprägt durch Anonymität. Der Bürger kann 

sich frei in der Innenstadt bewegen, ohne von einem Fremden angespro-

chen zu werden. Verhaltensweisen wie Schnorren, Anpöbeln oder 

Hinterherpfeifen werden als belästigend empfunden, weil sie die gewohnte 

Anonymität durchbrechen. Die Unbekanntheit des Gegenübers und die 

mangelnde Vertrautheit mit dessen Verhalten verursacht bei dem Passan-

ten das Gefühl, sein Verhalten nicht einschätzen zu können. Er kann nicht 

mehr darauf vertrauen, dass der Gruppenzugehörige, die für ihn geltenden 

Normen des gesellschaftlichen Zusammenlebens respektiert und danach 

handelt. Diese Personengruppen werden letztlich lediglich an Hand ihrer 

äußeren Erscheinungsform und des Ortes der Begegnung mit den damit 

verbundenen subjektiven Empfindungen kategorisiert. Hinzu kommt, dass 

der Bürger keinen Sinn und Zweck hinter dem bloßen Herumlungern auf 

                                            
46 Kappeler, S. 8. 
47 Finger, KommJur Heft 12/2006, S. 441 (Anlage 6). 
48 Kappeler, S. 12. 
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öffentlichen Straßen und Plätzen sieht. Der öffentliche Raum wird vom 

Großteil der Bevölkerung eher zielgerichtet genutzt. Das Verweilen an ei-

nem Ort geschieht in der Regel nur zur vorübergehenden Rast. Aufgrund 

dessen wird der länger anhaltende, augenscheinliche unmotivierte Auf-

enthalt an einem Ort verbunden mit dem besonders verpönten Alkohol-

konsum als anormal empfunden. Insbesondere alkoholisierten Personen 

wird eine gewisse Gewaltbereitschaft und Aggressivität unterstellt. Folglich 

meidet der Passant jegliche Kontaktmöglichkeit, um Provokationen zu 

vermeiden. Zu dieser Befürchtung eines möglichen Konflikts mit dem Ge-

genüber kommt die Sorge hinzu, im Ernstfall keine Unterstützung bzw. 

Hilfe anderer Passanten zu bekommen.49 

Das Empfinden von Angst, beim Wahrnehmen von fremden Verhaltens-

formen in der Öffentlichkeit und Andersartigkeit, entwickelt sich damit aus 

der mangelnden Vertrautheit mit diesen Verhaltensweisen und der Sorge, 

eine mögliche Konfrontation allein nicht bewältigen zu können. Hinzu 

kommt die Angst, in Notlagen keine Hilfe zu bekommen. Dies hat zur Fol-

ge, dass der Bürger sich in seinem Sicherheitsgefühl stark beeinträchtigt 

fühlt, daher eine Ansammlung von Randgruppen meidet und somit in sei-

ner Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. 

 

 

9 Wird der Alkoholkonsum im öffentlichen Raum lediglich 

als Gefahr empfunden? 

 

Die Polizeidirektion Ulm hat im Jahr 2010 im Zusammenwirken mit der 

Stadt Ulm auf das mangelnde Sicherheitsgefühl der Bürger reagiert. Es 

wurde eine Konzeption „Sichere Innenstadt“ eingerichtet und im Rahmen 

dieser, präsenzorientierte Sicherheitsstreifen im Innenstadtbereich und in 

den Grünanlagen durchgeführt. Vor allem die Punkertreffs am Donauufer 

standen unter besonderer Beobachtung. Ziel war u.a. das subjektive 

                                            
49 Kappeler, S. 12ff. 
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Sicherheitsgefühl der Bevölkerung durch sichtbare Polizeipräsenz zu stär-

ken. Nachdem die Konzeption vier Monate durchgeführt wurde, konnte 

festgestellt werden, dass die Mehrzahl der angesprochenen Personen auf 

die polizeiliche Ansprache positiv reagierte und anstandslos den Anwei-

sungen der Polizei nachkam. Die Polizeidirektion Ulm ist der Ansicht, dass 

den Bürgerbeschwerden oftmals subjektiv empfundene Eindrücke von 

Unordnung zu Grunde liegen. Die tatsächlichen, objektiv betrachteten 

Sachverhalte liegen aber häufig unterhalb der polizeilichen Einschreit-

schwelle. Die verstärkte polizeiliche Präsenz führte sicherlich zu einem 

gesteigerten Sicherheitsgefühl der Bürger. Jedoch liegt lediglich ein Ver-

drängungseffekt vor. Die unerwünschten Gruppenansammlungen können 

allein mit den vorhandenen polizeilichen Handlungsmöglichkeiten nicht 

nachhaltig beseitigt werden.50 

Die tabellarische Aufstellung (s. Anlage 8) über die gezielten Maßnahmen 

während der Konzeption zeigt, dass innerhalb der vier Monate insgesamt 

acht Störungen angezeigt wurden. Hierbei handelte es sich um Ruhestö-

rungen, Belästigungen, Randale und einer Schlägerei unter den Punkern. 

Auffallend ist, dass lediglich die Punkergruppen, welche sich am Donau-

ufer aufhielten, Anlass zum Einschreiten der Polizei gaben. Andere Grup-

penansammlungen in der Innenstadt bzw. den Grünanlagen wurden nicht 

auffällig. In zwei der acht Fälle konnte die Polizei alkoholisierte Personen 

antreffen. In beiden Fällen verhielten sich die Beteiligten ruhig und koope-

rativ.51 

Zu einem Eingriff der Polizei kam es in allen Fällen aufgrund einer Ord-

nungsstörung, einer offensichtlichen Belästigung der Passanten oder so-

gar aufgrund einer Straftat. Dies zeigt, dass die Polizei nur handeln kann, 

wenn bereits eine Störung oder eine konkrete Gefahr vorliegt. Das bloße 

„Herumlungern“ wurde in keinem Fall verboten. 

                                            
50 Schreiben der PD Ulm v. 05.11.2010; Konzeption „Sichere Innenstadt“; Situation Do-
nauufer, Punkerproblematik (Anlage 7). 
51 Tabelle der PD Ulm v. 04.11.2010; Straftaten, Ordnungsstörungen, Vorkommnisse im 
Bereich Donauwiese/Donauufer und Friedrichsau (Anlage 8). 
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Welche Auswirkungen nun die verstärkte Präsenz der Polizei auf die Prob-

lemgruppen hatte und ob die Polizeistreifen überhaupt bewusst von den 

Gruppen wahrgenommen wurden, so dass sie sich dementsprechend 

ordnungsgemäß verhielten, ist nicht an Hand von Zahlen belegbar. Auch 

eine mögliche Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung kann 

nicht nachgewiesen werden. 

Die Anzahl der Einschreitfälle während der Konzeption am Beispiel der 

Stadt Ulm zeigt, dass die tatsächlichen Ordnungsstörungen und Vor-

kommnisse nicht so hoch sind, wie sie von den Bürgern empfunden und 

thematisiert werden. Die Bevölkerung stört sich oftmals allein an der Tat-

sache, dass sich in der Stadt oder in Grünanlagen Gruppen aufhalten, 

welche ein befremdliches Verhalten aufzeigen. Hinzu kommt, dass oftmals 

Personen in ein und dieselbe Schublade gesteckt und negative Erfahrun-

gen bzw. Vorurteile mit ihnen assoziiert werden. Demnach wäre die Tole-

ranz gegenüber diesen Verhaltensweisen nicht gestiegen. 

Die hohe Anzahl an Beschwerden von der Bevölkerung könnte folglich 

daraus resultieren, dass sich die Bürger subjektiv gefährdet fühlen. Eine 

Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls ist vor allem durch eine hohe 

Präsenz der Polizei im öffentlichen Raum zu erreichen. Der Bürger muss 

sich darauf verlassen können, dass er in einer Notlage sofortige Unter-

stützung bekommt. Ein Einschreiten aufgrund eines mangelnden (subjek-

tiven) Sicherheitsgefühls liegt nicht im Rahmen der Eingriffsbefugnis nach 

§ 1 PolG BW. 

Jedoch hat sich in der Vergangenheit nicht nur die Stadt Ulm mit dieser 

Problematik beschäftigt, sondern auch viele andere Städte52 versuchten in 

Zusammenarbeit mit der Polizei, eine für alle Parteien akzeptable Lösung 

zu finden. Dies zeigt, dass das Problem weit verbreitet und auch durchaus 

Ernst zu nehmen ist. Die Lösungsfindung geht sogar so weit, dass bereits 

der ehemalige Innenminister von Baden-Württemberg, Heribert Rech, sich 

mit diesem Thema befasste und eine Gesetzesänderung in Erwägung 

zog. 

                                            
52 Vgl. Punkt 10. 
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Natürlich kann man aber nicht in jedem Fall nur von Belästigungen der 

Bevölkerung sprechen. Es besteht in der Regel eine erhöhte Gewaltbe-

reitschaft dieser Randgruppen (Punker, Alkoholiker, Stadtstreicher). Ge-

waltdelikte wie Körperverletzungen, Sachbeschädigungen, etc. das, was 

der Bürger in den Medien darüber erfährt und auch Fälle der unterlasse-

nen Hilfeleistung in Notsituationen verunsichern den Bürger. 

Offen bleibt jedoch die Frage, ob die hohe Gewaltbereitschaft und die An-

zahl der Ordnungsstörungen aus dem Alkoholkonsum resultieren und ob 

dies ausreicht, eine Gesetzesänderung in einem verfassungsrechtlich zu-

lässigen Rahmen zu erzielen oder ob der Anteil der subjektiv empfunde-

nen Gefahr überwiegt. Doch evtl. sollte auch solch eine „subjektive“ Ge-

fahr in den Aufgabenbereich der Polizei aufgenommen werden. Denn 

auch diese Gefahr stellt für die Betroffenen eine Einschränkung in ihrer 

Grundrechtsausübung dar. Allerdings würden die Einschreitfälle, in denen 

sich eine Person einer Gefahr ausgesetzt fühlt, ein enormes Ausmaß an-

nehmen. Dies wäre nicht praktikabel durchsetzbar. 

Die Städte und Gemeinden haben die Problematik erkannt und in der Ver-

gangenheit verschiedene Lösungsansätze erarbeitet. Unbefriedigend da-

ran ist allerdings, dass die Maßnahmen entweder nicht zielführend waren 

oder einer gerichtlichen Überprüfung nicht Stand hielten. 

 

 

10 Bisherige Lösungsansätze und das Scheitern dieser 

Maßnahmen 

 

Die Städte und Gemeinden sind natürlich daran interessiert, eine entspre-

chende Lösung zu finden, den Alkoholkonsum im öffentlichen Raum zeit-

lich und örtlich zu verbieten oder zumindest einen Zustand in der Innen-

stadt und in den Grünanlagen herzustellen, der für alle Beteiligten akzep-

tabel ist. Das Sicherheitsgefühl der Bürger, die Attraktivität und das Er-

scheinungsbild der Stadt spiegeln das Leben in der Stadt wider und wir-
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ken sich auf die Beliebtheit als Reiseziel, die Lebensqualität und natürlich 

auch auf die Zuzug- und Wegzuquote aus. Die demographische Entwick-

lung zwingt die Städte und Gemeinden zum Handeln. Auch der Druck von 

Seiten der Bürger versetzt die Behörden in einen gewissen Zugzwang. Sie 

können nicht tatenlos die Beschwerden Tag für Tag aufnehmen und kei-

nen Willen zeigen, diesen Zustand zu ändern. Gleichwohl ist den Behör-

den bewusst, dass es nicht einfach ist, mit den derzeit zur Verfügung ste-

henden Rechtsmitteln, eine Lösung zu finden, welche einerseits vor Ge-

richt Stand hält und andererseits eine geeignete Maßnahme darstellt. Ziel 

einer geeigneten Lösung ist, bereits vor dem Eintritt einer konkreten Ge-

fahr einschreiten zu können. Der Bürger soll sich erst gar nicht in Gefahr 

sehen. Solch ein Einschreiten ist demnach der Gefahrenabwehr i.S.v. §§ 

1, 3 PolG BW vorgelagert. Somit würde dieses Einschreiten der Gefah-

renvorsorge dienen. Wie in Punkt 6.3 erwähnt, ermächtigt die Gefahren-

vorsorge jedoch nicht zu Grundrechtseingriffen. Weshalb ein Einschreiten 

nach §§ 1, 3 PolG BW mit dieser Zielrichtung nicht rechtmäßig wäre. 

Aufgrund dieser Zielsetzung werden im Folgenden Maßnahmen zur Ge-

fahren- und Störungsbeseitigung als repressive Maßnahme und Maßnah-

men mit dem Ziel der Gefahrenvermeidung als präventiv bezeichnet. 

 

 

10.1 Repressive Maßnahmen 
 

Repressive Maßnahmen, d.h. wenn bereits eine Störung oder eine kon-

krete Gefahr vorliegt, können einerseits Maßnahmen gegen einzelne Per-

sonen wie z.B. Platzverweis, Aufenthaltsverbot, Personalienfeststellung, 

Gewahrsamnahme sein, andererseits können auch Maßnahmen gegen 

eine Vielzahl von Personen, sog. Allgemeinverfügungen, ergriffen werden. 

Maßnahmen gegen einzelne Personen, wenn die Störung oder die Gefahr 

von einzelnen Personen oder auch von einer Gruppe von Personen aus-

geht, ist die polizeiliche Praxis. 
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Die Erteilung eines Platzverweises stützte sich bislang ebenfalls auf die 

Generalermächtigung nach §§ 1, 3 PolG BW. Seit Ende 2008 hat der Ge-

setzgeber hierfür eine Spezialermächtigung erlassen. Nunmehr regelt § 

27a PolG BW den Erlass eines Platzverweises. 

 

Bei nächtlichem Lärm, Beleidigungen, Körperverletzungen oder Sachbe-

schädigungen liegen beispielsweise die Tatbestandsvoraussetzungen der 

Störung oder konkreten Gefahr für die öffentliche Sicherheit vor.53 Jedoch 

liegt keine Störung oder konkrete Gefahr beim bloßen Herumlungern, Bier 

trinken und schlechtem Benehmen vor.54 

Sind die Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt, muss die Maßnahme wei-

terhin verhältnismäßig sein. Bei einem Platzverweis oder sogar einem 

Aufenthaltsverbot wird nicht nur das verboten, was das Gesetz bereits 

verbietet - Ruhestörung, Sachbeschädigung, Beleidigung - sondern darü-

ber hinaus der Aufenthalt an einem bestimmten Ort. Ist jedoch eine ande-

re Durchsetzung des Gesetzes nicht möglich und eine Maßnahme zum 

Schutz der Rechtsgüter geboten, so ist ein längerfristiges Aufenthaltsver-

bot verhältnismäßig. Das Aufenthaltsverbot zielt darauf, die gesetzlich 

verbotenen Handlungen zu verhindern.55 

Jeder Sachverhalt muss individuell geprüft und objektiv bewertet werden. 

Es kann nicht generell ein Platzverweis oder ein Aufenthaltsverbot erlas-

sen werden. 

 

Neben den Platzverweisen bzw. Aufenthaltsverboten können auch Allge-

meinverfügungen als repressive Maßnahme erlassen werden. Dies sind 

Verwaltungsakte, die sich an einen bestimmten oder bestimmbaren Per-

sonenkreis richten und die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen durch 

die Allgemeinheit regeln. Z.B. kann eine Ansammlung von Personen, wel-

che die öffentliche Sicherheit oder Ordnung beeinträchtigt, durch eine 

                                            
53 Deger, VBlBW, Heft 3/2004, S. 97 (Anlage 9). 
54 VGH BW, VBlBW 1998, 428 und VBlBW 1999, 162 zitiert bei Deger, VBlBW, Heft 
3/2004, S. 97 (Anlage 9). 
55 Götz, NVwZ 1998, Heft 7, S. 683 (Anlage 10). 
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mündliche Allgemeinverfügung aufgelöst werden. Zuständig für den Erlass 

von Allgemeinverfügungen ist grundsätzlich die Ortspolizeibehörde. Im 

Eilfall kann der Polizeivollzugsdienst solche Verfügungen erlassen (nach § 

60 Abs. 2 PolG BW). 

Allgemeinverfügungen können jedoch nicht nur repressiv, sondern auch 

präventiv erlassen werden. Versuche durch Allgemeinverfügungen den 

Aufenthalt störender Personen auf bestimmten Plätzen für längere Zeit zu 

verbieten, also bereits präventiv Allgemeinverfügungen zu erlassen, sind 

mehrmals gescheitert. So z.B. in Stuttgart im Jahr 1996, in Karlsruhe und 

in Heilbronn jeweils im Jahr 2002. Die Stadt Stuttgart richtete ihre Allge-

meinverfügung an Angehörige der Drogenszene. Karlsruhe versuchte mit-

tels Allgemeinverfügung Personen der Punk-Szene den Aufenthalt an ei-

nem bestimmten Platz zu verbieten. Die Stadt Heilbronn ging noch etwas 

weiter und wollte durch die Allgemeinverfügung Angehörigen der Punk-

szene und der Trinkerszene den Alkoholkonsum außerhalb von konzes-

sionierten Freischankflächen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 

verbieten.56 Diese drei Allgemeinverfügungen wurden jedoch von den je-

weiligen Verwaltungsgerichten für unzulässig erklärt. Sie würden gegen 

die Grundsätze der Ermessensausübung und der Verhältnismäßigkeit 

verstoßen.57 Es ist nicht möglich mittels Allgemeinverfügung vielen ver-

schiedenen Personen unterschiedslos ein mehrmonatiges Aufenthaltsver-

bot zu erteilen. In jedem Fall muss nach Grad und Häufigkeit der Störung 

unterschieden werden. 

Die Allgemeinverfügung kann aufgrund der straßenrechtlichen Widmung 

auch nicht zum Schutz der Nachtruhe auf eine bestimmte Uhrzeit be-

schränkt werden. Als Dauerlösung gegen bestimmte Personenkreise ist 

die Allgemeinverfügung nicht geeignet. Sie eignet sich nur für begrenzte 

Maßnahmen, z.B. die Auflösung akut störender Personenansammlun-

gen.58 

                                            
56 Deger, VBlBW, Heft 3/2004, S. 97 (Anlage 9). 
57 VGH Mannheim, Beschluss v. 30.09.1996, Az.: 1 S 2531/96, NVwZ-RR 1997, 225f. 
(Anlage 11) und VGH Mannheim, Beschluss v. 04.10.2002, Az.: 1 S 1963/02, NVwZ 
2003, 115ff. (Anlage 12). 
58 Deger, VBlBW, Heft 3/2004, S. 98 (Anlage 9). 
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Auch der Erlass von Allgemeinverfügungen bezüglich eines Alkoholkon-

sumverbots scheitert an dem Vorliegen einer Störung bzw. einer konkre-

ten Gefahr. 

Die Allgemeinverfügung der Stadt Heilbronn betraf auch die Personen, die 

nicht in der Absicht Alkohol konsumieren, um im alkoholisierten Zustand 

zu provozieren. Somit sind auch die Personen betroffen, die friedlich und 

unauffällig in der Öffentlichkeit Alkohol konsumieren. Ein Nachweis dafür, 

dass Personen der Trinker- oder Punkerszene im alkoholisierten Zustand 

regelmäßig Passanten belästigen, beleidigen, pöbeln, etc. konnte die 

Stadt Heilbronn nicht erbringen. Der Alkoholkonsum allein ist nicht unmit-

telbare Ursache für das unerwünschte Verhalten. Ein Einschreiten, wel-

ches im Einzelfall aufgrund einer konkreten Gefahr geboten ist, rechtfertigt 

nicht die Annahme einer konkreten Gefahr in Bezug auf alle Personen. 

Deshalb ist die Allgemeinverfügung der Stadt Heilbronn nicht verhältnis-

mäßig und widerspricht der sachgerechten Ermessensausübung.59 Somit 

scheitert die Allgemeinverfügung als präventive Maßnahme und kann le-

diglich als repressive Maßnahme bei akuten, störenden Situationen ergrif-

fen werden. 

 

Die Einzelmaßnahmen gemäß §§ 26 ff. PolG BW (Identitätsfeststellung, 

Platzverweis, Gewahrsam) stellen in der Praxis kaum Probleme dar. Sind 

die Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt und ist die Maßnahme verhältnis-

mäßig, so ist die Maßnahme auch rechtmäßig. Ist eine Maßnahme nicht 

speziell geregelt, bleibt die Möglichkeit nach der Generalermächtigung §§ 

1, 3 PolG BW zu handeln. 

 

Das Problem des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum kann jedoch 

nicht, mit Blick auf die Zielsetzung der Gefahrenvermeidung, mit diesen 

repressiven Maßnahmen bewältigt werden, da es nicht möglich ist, diese 

Maßnahmen im Vorfeld einer konkreten Gefahr oder einer Störung zu er-

greifen. Repressive Maßnahmen haben allenfalls einen präventiven Cha-

                                            
59 VG Stuttgart, Beschluss v. 20.12.2002, Az.: 1 K 5432/02, S. 3ff. (Anlage 13). 
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rakter durch die Öffentlichkeitswirkung bei Erlass einer solchen Maßnah-

me. In der Szene sprechen sich solche Ereignisse durchaus herum und 

könnten andere Personen zur Vorsicht bewegen. 

 

 

10.2 Präventive Maßnahmen 
 

Durch präventive Maßnahmen erhoffen sich Städte und Gemeinden be-

reits vor dem Eintreten einer Gefahr oder Störung handeln zu können. Je-

doch müssen auch hier die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein, um 

eine solche präventive Maßnahme ergreifen zu können. Präventive Maß-

nahmen zum Verbot des Alkoholkonsums im öffentlichen Raum können 

u.a. sein: 

 

 Erlass von Polizeiverordnungen 

 Erlass einer Benutzungsordnung für öffentliche Einrichtungen 

 Sondernutzungserlaubnis 

 Allgemeinverfügung 

 

Die Versuche der Städte und Gemeinden Allgemeinverfügungen bereits 

präventiv zur Verhinderung von Ordnungsstörungen und Gefahren zu er-

lassen, scheiterten vor den Verwaltungsgerichten.60 

 

 

10.2.1 Polizeiverordnung 
 

Mit dem Erlass von Polizeiverordnungen können bestimmte Verhaltens-

weisen auf Dauer und für alle verboten werden.61 

Gemäß § 10 Abs. 1 PolG BW können die Polizeibehörden zur Wahrneh-

mung ihrer Aufgaben nach dem Polizeigesetz polizeiliche Gebote und 
                                            
60 Vgl. Punkt 10.1. 
61 Deger, VBlBW, Heft 3/2004, S. 98 (Anlage 9). 
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Verbote erlassen, die für eine unbestimmte Anzahl von Fällen an eine un-

bestimmte Anzahl von Personen gerichtet sind (abstrakt-generelle Rege-

lung). Polizeiverordnungen können folglich nur von den Behörden und 

nicht vom Polizeivollzugsdienst erlassen werden. Zum Erlass einer Poli-

zeiverordnung ist mindestens das Vorliegen einer abstrakten Gefahr er-

forderlich. 

Die Einstufung der Polizeiverordnung als präventive anstatt als repressive 

Maßnahme ist nicht eindeutig. Polizeiverordnungen werden in der Regel 

auf der Grundlage der Erfahrungen und der Vorkommnisse in der Vergan-

genheit erlassen. Kam es also bereits des Öfteren aufgrund bestimmter, 

sich häufender Sachverhalte zu Ordnungsstörungen, wird die Behörde 

vorbeugend in Erwägung ziehen, eine Polizeiverordnung zu erlassen, um 

zukünftige Störungen zu vermeiden. 

Mit dem Erlass von Polizeiverordnungen, welche in bestimmten Teilen der 

Städte und Gemeinden und zu genau festgelegten Zeiten den Konsum 

von Alkohol entweder absolut oder unter bestimmten Voraussetzungen 

verbieten, sind einige Städte und Gemeinden bereits gescheitert.62 

Bereits im Jahr 1983 erklärte der VGH Mannheim eine Polizeiverordnung 

der Stadt Baden-Baden, welche im Stadtkreis das Herumtreiben „nach Art 

eines Land- oder Stadtstreichers“ auf öffentlichen Straßen sowie Anlagen 

und Einrichtungen untersagte, für unzulässig. Die Polizeiverordnung sei zu 

unbestimmt und zudem stelle das verbotene Verhalten weder eine Stö-

rung noch eine abstrakte Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ord-

nung dar.63 

Eine Polizeiverordnung der Stadt Stuttgart, welche ohne weitere Differen-

zierung das Betteln verbat, wurde 1998 ebenfalls vom VGH Mannheim für 

unwirksam erklärt. Das bloße „stille“ Betteln stelle keine abstrakte Gefahr 

dar. Ein Einschreiten gegen Bettler sei nicht generell, sondern nur im Ein-

zelfall zulässig.64 

                                            
62 Faßbender, NVwZ 9/2009, S. 563 (Anlage 14). 
63 Beschluss v. 29.04.1983, Az.: 1 S 1/83, NJW 1984, 507 zitiert bei Finger, KommJur 
Heft 12/2006, S. 442 (Anlage 6). 
64 Beschluss v. 06.07.1998, Az.: 1 S 2630/97 zitiert bei Finger, KommJur Heft 12/2006, S. 
442 (Anlage 6). 
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Ebenso wurde die Polizeiverordnung der Stadt Ravensburg 1998 vom 

VGH Mannheim gekippt. Gegenstand dieser Polizeiverordnung war, so-

wohl das Verbot des Bettelns auf öffentlichen Straßen sowie in Grün- und 

Erholungsanlagen, als auch das Verbot sich ausschließlich oder überwie-

gend zum Zwecke des Alkoholgenusses niederzulassen. Auch dieser Po-

lizeiverordnung konnte keine Rechtsgrundlage (§ 10 Abs. 1 PolG BW) zu 

Grunde gelegt werden. Es läge weder eine Störung noch eine (abstrakte) 

Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung vor. Mögliche Störun-

gen seien keine unmittelbaren Folgen des Alkoholkonsums. Im Einzelfall 

erlauben diese Verhaltensweisen ein polizeiliches Einschreiten, rechtferti-

gen allerdings kein generelles Verbot des Alkoholkonsums.65 

Zuletzt wurde im Jahr 2009 vom VGH Mannheim die Polizeiverordnung 

der Stadt Freiburg zur Begrenzung des Alkoholkonsums im öffentlichen 

Straßenraum für unzulässig erklärt. Auch diese Polizeiverordnung schei-

terte letztlich daran, dass keine abstrakte Gefahr vorliege. Somit sei die 

Polizeiverordnung nicht von der einschlägigen Ermächtigungsgrundlage 

gedeckt.66 

 

Durch das Vorliegen einer Polizeiverordnung kann bereits bei einem ein-

fachen Verstoß gegen das verbotene Verhalten eingegriffen werden. Sie 

erspart den Polizeibeamten den Nachweis, dass das Verhalten des Ein-

zelnen eine Gefahr oder Störung darstellt. Sie darf allerdings nicht nur er-

lassen werden, um dem Polizeivollzugsdienst die Einschätzung der Ge-

fahr vor Ort zu erleichtern. Für den Erlass einer Polizeiverordnung ist eine 

abstrakte Gefahr zwingend erforderlich. Der Alkoholkonsum im öffentli-

chen Raum ist zumindest in bestimmtem Umfang und zu bestimmten An-

lässen weitverbreitet und wird auch von der Gesellschaft toleriert. Der blo-

ße Alkoholkonsum im öffentlichen Raum stelle gemäß VGH keine Gefahr 

oder Störung dar. Kommt es zu Verstößen gegen die Rechtsordnung, sei 

der Alkohol nicht unmittelbare Ursache hierfür. Ohne weiteres Zutun des 

                                            
65 Beschluss v. 06.10.1998, Az.: 1 S 2272/97 zitiert bei Finger, KommJur Heft 12/2006, S. 
443 (Anlage 6). 
66 VGH BW, Urteil v. 28.07.2009, Az.: 1 S 2200/08 (Anlage 2). 
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Adressaten führe das untersagte Verhalten des Alkoholkonsums nicht zu 

konkreten Gefahren. Die geringst möglichen Maßnahmen der Polizei, ver-

bunden mit Grundrechtseingriffen, sind Maßnahmen der Gefahrenabwehr. 

Ein Verbot des Alkoholkonsums in der Öffentlichkeit sei jedoch eine Vor-

verlagerung der Gefahrenabwehr, weil es ein Verhalten generell unter-

sagt, welches lediglich mittelbare Ursache für Ordnungsstörungen sei. Die 

Polizeiverordnung erfasst damit jede Person, auch diejenige, welche fried-

lich und unauffällig in der Öffentlichkeit Alkohol konsumiert.67 

Eine Erweiterung der Polizeiverordnung, das Verhalten dann zu verbieten, 

wenn es geeignet ist, andere zu behindern oder zu belästigen reicht eben-

falls nicht aus, da wie bereits erwähnt, bloße Belästigungen oder Behinde-

rungen grundsätzlich keine Gefahr oder Störung der öffentlichen Sicher-

heit oder Ordnung darstellen.68 

Der Erlass von Polizeiverordnungen, um den öffentlichen Alkoholkonsum 

zu verbieten und damit die negativen Auswirkungen auf das Sicherheits-

gefühl der Bevölkerung einzudämmen, war in der Vergangenheit, rückbli-

ckend auf die vorangestellte Darstellung aufgrund der Rechtswidrigkeit, 

kein geeignetes Rechtsmittel, welches den angestrebten Erfolg erbrachte. 

 

 

10.2.2 Benutzungsordnung für öffentliche Einrichtungen 
 

Der VGH Mannheim hat in dem Normenkontrollurteil vom 28.07.2009 be-

züglich der Polizeiverordnung der Stadt Freiburg die Möglichkeit ange-

sprochen, dass für einzelne öffentliche Einrichtungen eine Benutzungs-

ordnung erlassen werden könne, welche ein generelles Alkoholkonsum-

verbot enthält.69 In Baden-Württemberg können nach § 10 Abs. 2 GemO 

Städte und Gemeinden zum Wohl ihrer Bevölkerung öffentliche Einrich-

tungen schaffen. Die Einwohner sind berechtigt, die öffentlichen Einrich-

tungen nach den gleichen Grundsätzen zu benutzen. Für diese Einrich-
                                            
67 Faßbender, NVwZ 9/2009, S. 563f. (Anlage 14). 
68 BVerwG, DVBl. 1969, 586f. zitiert bei Schenke, S. 39. 
69 VGH BW, Urteil vom 28.07.2009, Az.: 1 S 2200/08, S. 20 (Anlage 2). 
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tungen kann die Gemeinde nach § 4 GemO eine Benutzungsordnung als 

Satzung erlassen. Stellen also öffentliche Grün- und Erholungsanlagen 

öffentliche Einrichtungen i.S.d. § 10 Abs. 2 GemO dar, darf die Gemeinde 

eine Benutzungsordnung zum Schutz der Sicherheit und Ordnung inner-

halb der Anlagen erlassen.70 

Eine Stadt in Nordrhein-Westfalen hat am 19.06.2009 eine Satzung über 

die Benutzung der öffentlichen Grünanlage „Stadthalle C.“ erlassen. Die 

Satzung definiert im § 1 den genauen Widmungszweck der Grünanlage. 

Nach § 3 Abs. 2 Buchstabe e der Satzung ist das Konsumieren von Alko-

hol in der Grünanlage generell verboten. Ein Verstoß hiergegen stellt nach 

§ 6 der Satzung eine Ordnungswidrigkeit dar. In einem späteren Rechts-

streit erklärte das Amtsgericht Bielefeld die Satzung für wirksam. Das OLG 

Hamm urteilte jedoch am 04.05.2010, dass die Bestimmung über das ge-

nerelle Alkoholkonsumverbot in der Grünanlage „Stadthalle C.“ rechtswid-

rig und damit nichtig ist. Das generelle Alkoholverbot der Stadt in der 

Grünanlage sei nicht als Benutzungsordnung kompetenzgemäß erlassen 

worden. Zudem handele es sich bei der Grünanlage nicht um eine öffentli-

che Einrichtung nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen.71 Der 

Begriff der öffentlichen Einrichtung umfasse Gegenstände, die einer be-

stimmten öffentlichen Widmung unterliegen und deren Benutzung durch 

die Einwohner oder durch einen in der Zweckbestimmung der Einrichtung 

festgelegten Personenkreis einer besonderen Zulassung bedarf.72 Sachen 

im Gemeingebrauch, die im Rahmen der Widmung von jedem auch ohne 

besondere Zulassungsbestimmung genutzt werden können, etwa öffentli-

che Parks, gehören nicht zu den öffentlichen Einrichtungen. Die öffentliche 

Grünanlage „Stadthalle C.“ sei eine für jedermann ohne besondere Zulas-

sung zugängliche öffentliche Verkehrsfläche und stehe damit im Gemein-

                                            
70 BWGZ 21/99 des Gemeindetags Baden-Württemberg, Schutz der Grün- und Erho-
lungsanlagen (Anlage 15). 
71 OLG Hamm, Beschluss v. 04.05.2010, Az.: 3 RBs 12/10, NVwZ 2010, S. 1319f. (Anla-
ge 16). 
72 OVG Münster, DVBl. 1971, 218 zitiert bei OLG Hamm, Beschluss v. 04.05.2010, Az.: 3 
RBs 12/10, NVwZ 2010, S. 1319f. (Anlage 16). 
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gebrauch.73 Somit ist diese öffentliche Grünanlage keine öffentliche Ein-

richtung und darf keiner Benutzungsordnung unterliegen. 

Die Benutzung öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen durch Satzung zu 

regeln ist nur dann möglich, wenn die Anlage zweifelsfrei eine öffentliche 

Einrichtung i.S.d. § 10 Abs. 2 GemO ist. Typische öffentliche Einrichtun-

gen sind beispielsweise die Stadtbibliothek, das Museum, das Schwimm-

bad, die Gemeindehalle etc. Eine öffentliche Einrichtung ist eine Anlage, 

die von der Gemeinde betrieben wird und damit ihrer Verfügungsgewalt 

unterliegt. Es darf keine Anlage im Gemeingebrauch sein.74 Hierin liegt 

jedoch die Problematik, die Nutzung der öffentlichen Grün- und Erho-

lungsanlagen durch Satzung zu regeln. 

Der Gemeinderat der Stadt Schorndorf hat ebenfalls am 22.07.2010 einer 

„Satzung über die Benutzung der öffentlichen Grün- und Erholungsanla-

gen Parksee und Schlosswallgüter sowie des Kinderspielplatzes in den 

Schlosswallgütern“ einstimmig zugestimmt.75 Eine gerichtliche Entschei-

dung hierüber gibt es aber (noch) nicht. Aber auch diese Benutzungsord-

nung wird aufgrund des Urteils des OLG Hamm sehr schwer durchsetzbar 

sein. Denn der Begriff der öffentlichen Einrichtung gemäß der Gemeinde-

ordnung des Landes Nordrhein-Westfalen und der Begriff der Gemeinde-

ordnung Baden-Württemberg unterscheidet sich keineswegs. So dass 

auch die „Grünanlagen Parksee und Schlosswallgüter“ wohl eher dem 

Gemeingebrauch unterliegen und keine öffentlichen Einrichtungen i.S.d. § 

10 Abs. 2 GemO darstellen. 

Den Alkoholkonsum durch den Erlass von Benutzungsordnungen für öf-

fentliche Einrichtungen wie Grünanlagen, Stadtgärten, etc. zu verbieten, 

ist bei Betrachtung dieser Rechtsprechung ebenfalls nicht erfolgverspre-

chend. 

 

 

                                            
73 OLG Hamm, Beschluss v. 04.05.2010, Az.: 3 RBs 12/10, NVwZ 2010, S. 1319f. (Anla-
ge 16). 
74 BWGZ 21/99 des Gemeindetags Baden-Württemberg, Schutz der Grün- und Erho-
lungsanlagen (Anlage 15). 
75 Entwurf der Satzung der Stadt Schorndorf (Anlage 17). 
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10.2.3 Sondernutzungssatzung 
 

Eine weitere Möglichkeit einer präventiven Maßnahme wäre, auf der 

Grundlage des Straßen- und Wegerechts, eine Sondernutzungssatzung 

zu erlassen. Die meisten Gerichte sehen jedoch solche Sondernutzungs-

satzungen, in denen etwa das „Sichniederlassen zum Alkoholgenuss“ zur 

nicht erlaubnisfähigen Sondernutzung erklärt wurde, als rechtswidrig an. 

Diese Ansicht vertreten beispielsweise das OLG Saarbrücken und das 

OVG Schleswig. Auch der VGH Mannheim ist der Meinung, dass das Nie-

derlassen zum Alkoholgenuss allenfalls im Einzelfall, nicht aber abstrakt-

generell als unerlaubte Sondernutzung erachtet werden kann.76 Das OLG 

Hamm wies ebenfalls in seinem Beschluss vom 04.05.2010 darauf hin, 

dass der Alkoholgenuss auf öffentlichen Verkehrsflächen keine straßen-

rechtliche Sondernutzung ist.77 

Lediglich der VGH München erklärte im Jahr 1982 eine Sondernutzungs-

satzung, die das „Niederlassen zum Alkoholgenuss außerhalb zugelasse-

ner Freischankflächen“ zur nicht erlaubnisfähigen Sondernutzung erklärte, 

für zulässig. Die Nutzung der Straßen zum Zwecke der Fortbewegung und 

auch der Kommunikation sowie ein zeitlich vorübergehendes Ruhen und 

Innehalten fielen unter den Gemeingebrauch. Sondernutzungen über die-

sen Rahmen hinaus seien jedoch die Inanspruchnahme der Straßen, die 

ihrerseits die Nutzung der Straßen durch Dritte wiederum beeinträchtigen, 

sowie auch das Niederlassen zum Alkoholkonsum. Das Niederlassen zum 

Alkoholkonsum sei über einen längerfristigen Zeitraum angelegt und be-

einträchtige die Inanspruchnahme der Straßen durch Dritte im Rahmen 

des Gemeingebrauchs, da eine solche Nutzung der öffentlichen Straßen 

andere daran hindere, sich dort im Rahmen des Kommunikationszweckes 

zu treffen. Von dieser Rechtsauffassung ist der VGH München bis heute 

nicht abgewichen.78 

                                            
76 Finger, KommJur Heft 12/2006, S. 443 (Anlage 6). 
77 OLG Hamm, Beschluss v. 04.05.2010, Az.: 3 RBs 12/10, NVwZ 2010, S. 1319f. (Anla-
ge 16). 
78 Beschluss v. 27.10.1982, Az.: 8 N 82 A 277 (unveröffentl.) zitiert bei Finger, KommJur 
Heft 12/2006, S. 443f. (Anlage 6). 
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Anders urteilten das OLG Saarbrücken,79 das OVG Schleswig80 und das 

OLG Hamm.81 Diese Gerichte sehen eine solche Nutzung des öffentlichen 

Verkehrsraums nicht als Sondernutzung, sondern als dem kommunikati-

ven Verkehr dienenden Gemeingebrauch. Auch das längere Verweilen sei 

im Rahmen des Straßengemeingebrauchs. Zu differenzieren, ob das Ver-

weilen zum Zwecke des Alkoholkonsums oder zum Lesen eines Buches, 

einer Zeitung, zur Aufnahme von Speisen etc. anders behandelt werden 

müsse, sei nicht zulässig.82 

Auch diese Rechtsprechungen zeigen wieder, dass die Städte und Ge-

meinden vor Problemlagen stehen, zu deren Lösung es keine abstrakt-

generellen, präventiv gesetzlichen Lösungen gibt.83 

 

 

10.3 Lösungsansätze des Gesetzgebers 
 

Nicht nur die Städte und Gemeinden bemühen sich durch entsprechende 

Maßnahmen den Alkoholkonsum einzudämmen und die unerwünschten 

Begleiterscheinungen dadurch zu verhindern, sondern auch der Gesetz-

geber versucht mittels verschiedener Gesetze Lösungen zu bieten. 

Das Jugendschutzgesetz und das Landesgaststättengesetz Baden-

Württemberg enthalten Regelungen zum Schutz der Allgemeinheit vor 

übermäßigem Alkoholkonsum im öffentlichen Raum. Der Alkoholkonsum 

in Gaststätten stellt in erster Linie keine Problematik dar, da er einer ge-

wissen gesetzlichen Kontrolle aufgrund des Gaststättengesetzes (§ 20 Nr. 

2 GastG) unterliegt.84 

                                            
79 Beschluss v. 15.09.1997, Az.: Ss (Z) 217/97 (51/97), NJW 1998, 251 zitiert bei Finger, 
KommJur Heft 12/2006, S. 444f. (Anlage 6). 
80 Beschluss v. 16.06.1999, Az.: 4 K 2/99 zitiert bei Finger, KommJur Heft 12/2006, S. 
445 (Anlage 6). 
81 OLG Hamm, Beschluss v. 04.05.2010, Az.: 3 RBs 12/10, NVwZ 2010, S. 1319f. (Anla-
ge 16). 
82 Finger, KommJur Heft 12/2006, S. 444f. (Anlage 6). 
83 Finger, KommJur Heft 12/2006, S. 445 (Anlage 6). 
84 Vgl. Punkt 3. 
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Das Jugendschutzgesetz regelt die Abgabe von Alkohol an Jugendliche. 

Es ist nicht nur Aufgabe der Erziehungsberechtigten ihre Kinder vor derar-

tigen Gefahren zu schützen und auch auf solche Gefahren hinzuweisen. 

Auch der Staat macht sich u.a. durch dieses Gesetz den Jugendschutz 

zur Aufgabe. § 9 JuSchG regelt die Abgabe sowohl von Branntwein und 

branntweinhaltigen Getränken (Spirituosen) an Kinder und Jugendliche als 

auch die Abgabe anderer alkoholischer Getränke (z.B. Bier, Sekt, Wein) 

an Jugendliche unter 16 Jahren. Hierunter fällt nicht nur das Verbot des 

Verkaufs von Alkohol durch Gaststätten oder sonstige Verkaufsstellen, 

sondern darüber hinaus, das Verbot in der Öffentlichkeit Alkohol an Kinder 

und Jugendliche abzugeben oder den Verzehr zu gestatten. Adressat die-

ses Verbotes ist also auch der Kumpel, welcher bereits 18 Jahre alt und 

berechtigt ist, jeglichen Alkohol zu kaufen, und diesen Alkohol an seinen 

minderjährigen Freund zum Verzehr weitergibt. In Begleitung eines Per-

sonensorgeberechtigten gelten diese Bestimmungen nicht. Hier ist allein 

der Personensorgeberechtigte verantwortlich. 

 

Der Trend sich bereits zu Hause oder noch in unmittelbarer Nähe der 

Gastronomie (Parkplätze, Supermärkte) durch Konsum von Alkohol in 

Stimmung zu trinken (sog. Vorglühen), verstärkte sich in den letzten Jah-

ren immer mehr. Vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist 

dieses Verhalten zu beobachten. Auch werden immer häufiger Jugendli-

che in einem derartig betrunkenen Zustand angetroffen, welcher offen-

sichtlich vom Bierkonsum allein nicht entstanden sein kann. Geschweige 

denn, dass auch immer mehr Jugendliche unter 16 Jahren stark alkoholi-

siert auffallen. Werbeaktionen der Gastronomie für Veranstaltungen, wo 

Alkohol zu sehr niedrigen Preisen abgegeben wird, z.B. „Flatrate – All you 

can drink“ oder „Happy hour“, verstärken diesen negativen Trend. Hier-

durch lässt das Vorglühen unter Umständen nach, da der Alkohol ja we-

sentlich billiger ist, verleitet aber natürlich dazu, bei der Veranstaltung 
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mehr Alkohol zu kaufen und zu konsumieren. Man bekommt einfach mehr 

für das gleiche Geld.85 

Mit der Änderung des Landesgaststättengesetzes Baden-Württemberg 

reagierte man auf solche verlockenden Sonderangebote der Gewerbetrei-

benden und Veranstaltern möglichst viele Besucher, darunter auch Ju-

gendliche, zu gewinnen. § 2 LGastG verbietet es, „alkoholische Getränke 

in einer Weise anzubieten oder zu vermarkten, die geeignet ist, dem Alko-

holmissbrauch oder übermäßigem Alkoholkonsum Vorschub zu leisten“. 

Ein Verstoß hiergegen ist eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einer 

Geldbuße bis zu 5000 Euro geahndet werden (§ 3 LGastG). 

 

Ende 2009 hat der Landtag Baden-Württemberg ein neues Gesetz be-

schlossen, welches schließlich am 01.03.2010 in Kraft trat – das Gesetz 

zur Abwehr alkoholbeeinflusster Störungen der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung während der Nachtzeit und zum Schutz vor alkoholbedingten 

Gesundheitsgefahren (Alkoholverkaufsverbotsgesetz). Das Gesetz wurde 

unter dem Vorbehalt erlassen, die Regelungen zum nächtlichen Verkaufs-

verbot drei Jahre nach Inkrafttreten zu evaluieren. Mit diesem Gesetz er-

folgte die Änderung des Gesetzes über die Ladenöffnung in Baden-

Württemberg. Hierin wurde ein zusätzlicher Paragraph (§ 3 a) eingefügt, 

welcher den Verkauf von alkoholischen Getränken an bestimmten Ver-

kaufsstellen zu bestimmten Zeiten (22 Uhr bis 5 Uhr) verbietet. 

 

All diese Gesetze haben natürlich einen präventiven Charakter. Es wird 

ein bestimmtes Verhalten verboten, um den alkoholbedingten Gefahren 

vorzubeugen. Vor allem die Jugend soll hierdurch geschützt werden. 

Kehrseite eines jeden Gesetzes ist allerdings ihre Beachtung durch die 

Adressaten und die Kontrolle der Einhaltung durch die Polizei und die Be-

hörden. Die Praxis zeigt jedoch, dass die Zeitungen immer wieder Artikel 

über extrem alkoholisierte Personen oder störende Personengruppen in 

der Innenstadt beinhalten. Auch die mehrfachen Forderungen der Bevöl-
                                            
85 Weber/Nerud – Führungs- und Einsatzkonzeption „Vergnügungsszene“; Deutsches 
Polizeiblatt, 3/2009 – 27. Jahrgang, S. 7. 
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kerung gegen den öffentlichen Alkoholkonsum vorzugehen zeigen, dass 

sich zumindest das subjektive Empfinden nicht geändert hat. 

 

Der Vorschlag des ehemaligen Innenministers, Heribert Rech, eine Ge-

setzesänderung des Polizeigesetzes zu erlassen, erscheint aufgrund der 

zunehmenden Probleme und der unbefriedigenden Eingriffsmöglichkeiten 

notwendig. Problematisch hierbei ist jedoch, ob diese Gesetzesänderung 

den hierfür notwendigen Voraussetzungen entspricht und sie erfolgver-

sprechender als die bisherigen gesetzlichen Lösungsansätze ist. 

 

 

11 Anforderungen an eine Gesetzesänderung 
 

Diese geschilderte Situation des übermäßigen Alkoholkonsums im öffent-

lichen Raum, die hiermit einhergehenden Ordnungsstörungen, das man-

gelnde Sicherheitsgefühl der Bürger sowie die gescheiterten Lösungsan-

sätze verdeutlichen, dass die Städte und Gemeinden vor einer Problemla-

ge stehen, deren Lösung von den Bürgern eingefordert wird, zu deren 

Bewältigung ihnen aber keine rechtlichen Mittel, jedenfalls nicht mit abs-

trakt-generellem, präventivem Charakter zur Verfügung stehen. Hinzu 

kommt die Problematik, dass die Satzungen bzw. die Verordnungen von 

den Gerichten als zu unbestimmt erklärt werden, wenn sich die Satzungs- 

bzw. die Verordnungsgeber darum bemühen, die von der Rechtsprechung 

geforderten einzelfallbezogenen Differenzierungen in ihre abstrakt-

generelle Regelung aufzunehmen.86 

Ein Ausweg aus dieser unbefriedigenden rechtlichen Lage könnte mögli-

cherweise nur in dem Erlass einer eindeutigen Regelung durch die parla-

mentarische Landesgesetzgebung bestehen.87 Durch eine Änderung des 

Landespolizeigesetzes, könnte den Ortspolizeibehörden und dem Polizei-

                                            
86 Finger, KommJur Heft 12/2006, S. 445 (Anlage 6). 
87 Finger, KommJur Heft 12/2006, S. 445 (Anlage 6). 
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vollzugsdienst eine Rechtsgrundlage geschaffen werden, die die Unter-

bindung des öffentlichen Alkoholkonsums ermöglicht. 

Für eine Gesetzesänderung müssen jedoch sowohl formelle als auch ma-

terielle Voraussetzungen erfüllt sein. 

 

 

11.1 Gesetzgebungszuständigkeit 
 

Die Zuständigkeit für die Gesetzgebung ist im Grundgesetz geregelt. Die-

ses legt in den Artikeln 70 ff. fest, in welchen Bereichen der Bund bzw. die 

Länder die Gesetzgebungskompetenz haben. Liegt die Gesetzgebungs-

kompetenz beispielsweise bei den Ländern, so sind die Parlamente der 

Länder auch befugt, die von ihnen erlassenen Gesetze zu ändern. 

Durchaus bekannt ist die Aussage: „Polizei ist Ländersache“. Die Bundes-

republik Deutschland ist ein föderalistischer Bundesstaat, d.h. die Bundes-

länder haben selbst Staatsgewalt. Nach Art. 30 GG ist die Ausübung der 

staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben Sache 

der Länder, soweit das Grundgesetz keine andere Regelung trifft. Nach 

Art. 70 GG haben die Länder das Recht der Gesetzgebung, soweit das 

Grundgesetz nicht dem Bund diese Befugnis verleiht. Die Gesetzge-

bungskompetenz hat der Bund im Bereich der ausschließlichen Gesetz-

gebung (Art. 71, 73 GG) und im Bereich der konkurrierenden Gesetz-

gebung (Art. 72, 74 GG). Im Falle einer Änderung des Landespolizeige-

setzes besitzt der Bund nach Art. 70 ff. GG jedoch keine Gesetzgebungs-

zuständigkeit, somit ist es richtig, dass Änderungen des Polizeigesetzes 

Angelegenheit der Länder sind.88 

 

Ein Gesetz, welches zwar zuständigkeitshalber richtig erlassen bzw. ge-

ändert wurde, ist jedoch nicht erfolgversprechend, wenn es einer mögli-

chen Prüfung beispielsweise im Rahmen einer Normenkontrolle durch das 

Bundesverfassungsgericht nicht Stand hält. Denn „nicht alles, was Gesetz 
                                            
88 Hassenpflug/Schwind/Melchior, S. 23ff. 
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ist, ist automatisch rechtens.“89 Deshalb muss die Normgestaltung gewis-

se Mindesterfordernisse berücksichtigen. 

 

 

11.2 Mindesterfordernisse für die Normgestaltung90 
 

Mit der Ankündigung einer Änderung des Polizeigesetzes machte der 

ehemalige Innenminister, Heribert Recht, deutlich, dass die Auswirkungen 

des übermäßigen Alkoholkonsums im öffentlichen Raum erkannt wurden 

und so nicht hinnehmbar sind. Weiterhin sind andere, in der Vergangen-

heit bereits versuchte Lösungsansätze91 nicht erfolgversprechend. Wie 

eine mögliche Rechtsgrundlage zum Einschreiten gegen den öffentlichen 

Alkoholkonsum lauten soll und wann sie in Kraft treten soll, ist allerdings 

bis heute noch unklar. Dies zeigt auch, dass eine solche Änderung nicht 

unüberlegt und wenig durchdacht entstehen kann. 

Jedes Gesetz, jede einzelne Norm des Gesetzes muss nicht nur formell 

richtig erlassen worden sein, sondern auch inhaltlich, d.h. materiell, den 

Vorschriften entsprechen. Die formellen Voraussetzungen sind sowohl im 

Grundgesetz als auch in den Verfassungen der einzelnen Länder (bei Ge-

setzgebungszuständigkeit der Länder) geregelt. Auch die materiellen Vo-

raussetzungen sind durch das Grundgesetz vorgegeben. 

Der Gesetzgeber ist nach Art. 20 Abs. 3 GG an die Verfassung („verfas-

sungsmäßige Ordnung“) - das Grundgesetz - gebunden. Das Grundgesetz 

regelt in Art. 20 die Staatsstrukturprinzipien. Hierzu gehören u.a. das 

Rechtsstaats-, das Demokratie- und das Sozialstaatsprinzip. 

In Bezug auf die Gesetzgebung und die Normgestaltung hat das Rechts-

staatsprinzip eine zentrale Bedeutung. Grundsätzlich gilt es für alle 

Staatsgewalten. Es hat seine Ausprägungen in der Exekutive, der Judika-

tive und der Legislative. Für die Gesetzgebung bedeutet dies, eine Ab-

wehr der Willkürherrschaft durch Gesetze. Sie sollen dem Bürger gewisse 
                                            
89 Hassenpflug/Schwind/Melchior, S. 143. 
90 Vorlesung im Staats- und Verfassungsrecht, gehalten von Prof. Bader, im März 2009. 
91 Vgl. Punkt 10.1 und 10.2. 
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Rechtssicherheit geben, d.h. staatliche Maßnahmen müssen kalkulierbar 

sein. Dem Bürger muss klar sein, welches Handeln verboten ist und wel-

che Sanktionen drohen. Die Gesetze müssen bestimmt sein, d.h. die 

Normsetzung und auch die Normanwendung müssen transparent sein. Je 

schwerer der Eingriff durch das Gesetz in die Grundrechte, umso klarer 

müssen die Gesetze und die verbotenen Handlungen definiert sein. Das 

heißt nicht, dass alles bis ins kleinste Detail geregelt sein muss, es reicht 

die Bestimmbarkeit aus. Da ein Gesetz immer generell-abstrakt ist, sind 

unbestimmte Rechtsbegriffe unabkömmlich. Sie sind aber zulässig, wenn 

sie hinreichend bestimmbar sind. 

Weiterhin hat das Rechtsstaatsprinzip seine Ausprägungen beispielsweise 

im Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Auch in Bezug auf die Gesetzgebung 

gilt das Prinzip der Eingriffsminimierung. Die Normsetzung muss einen 

legitimen Zweck definieren, sie muss eine generell-abstrakte Wirkung ha-

ben, d.h. sie gilt für eine Vielzahl von Personen und regelt eine Vielzahl 

von Fällen, und sie wirkt in der Regel in die Zukunft. Dies bedeutet für den 

Gesetzgeber, dass er Prognosen und Einschätzungen treffen muss. 

Auch die Gesetzmäßigkeit, also der Gesetzesvorbehalt und der Geset-

zesvorrang, ist Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips. Recht und Gesetz 

muss nicht nur beim Gesetzesvollzug beachtet werden, sondern auch bei 

der Gesetzgebung. Insbesondere die Grundrechte müssen bei der Ge-

setzgebung beachtet werden. Sie dürfen zwar durch Gesetz einge-

schränkt, aber nicht verletzt werden. 

Das Rechtsstaatsprinzip gibt dem Bürger zwar eine gewisse Rechtssi-

cherheit, dies bedeutet aber nicht, dass die Rechtslage grundsätzlich un-

veränderbar ist. Aufgrund des Gesellschaftswandels und der Änderung 

der Lebensweise, müssen Gesetze den neuen Lebenslagen angepasst 

werden. Die Grenze der Veränderbarkeit von Gesetzen bildet das Grund-

gesetz. 

 

Das Demokratieprinzip regelt, von wem die Staatsgewalt ausgeübt werden 

soll. Nach Art. 20 Abs. 2 GG geht die Staatsgewalt vom Volke aus. Jedes 
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staatliche Tätigwerden, also nicht nur die Exekutive sondern auch die Le-

gislative, muss demokratisch legitimiert sein. Das Ende jeder Wahlkette 

führt immer zum Volk. Das Volk wählt seine Regierung. Welche wiederum 

u.a. für die Gesetzgebung zuständig ist. Es gibt dieser Regierung das Ver-

trauen, diese Aufgabe gewissenhaft und legal auszuführen. 

Das Sozialstaatsprinzip ist ein unbestimmtes Prinzip. Es wird in der Ver-

fassung nicht detailliert beschrieben. Aufgabe des Gesetzgebers ist, die-

ses unbestimmte Prinzip durch die Normsetzung zu konkretisieren, wobei 

er hierbei einen weiten Gestaltungsspielraum hat, ob und wie er etwas 

gesetzlich regelt (Grenze: Grundgesetz). Er hat keine konkreten Hand-

lungspflichten und umgekehrt hat der Bürger auch keinen Anspruch auf 

ein bestimmtes Handeln. Grundsätzlich soll das Sozialstaatsprinzip 

Schwache schützen und eine gewisse soziale Gerechtigkeit herstellen. 

Aber dennoch ist zu beachten, dass die Grundvorstellung des Grundge-

setzes die freie Persönlichkeit und nicht der Wohlfahrtsstaat ist. Dies steht 

im Widerspruch zum Sozialstaatsprinzip, denn hier wird die Freiheit be-

grenzt (z.B. wird dem Bürger verboten, sich an einem bestimmten Ort zu 

einer bestimmten Zeit niederzulassen und dort Alkohol zu konsumieren). 

Ein Wohlfahrtsstaat ließe den Bürger tun und machen was er will. 

 

Um eine Rechtsgrundlage erlassen zu können, muss gewährleistet sein, 

dass die Norm den Vorgaben des Grundgesetzes entspricht. Dies bedeu-

tet, dass die Staatszielbestimmungen eingehalten werden müssen und 

auch, dass die Grundrechte durch die Norm nicht verletzt werden dürfen. 

 

 

11.3 Grundrechtseingriff92 
 

Eine Rechtsgrundlage im Polizeigesetz, welche das Einschreiten gegen 

den Alkoholkonsum zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten 

Ort erlaubt, greift zweifelsfrei in das Grundrecht der allgemeinen Hand-

                                            
92 Vorlesung im Staats- und Verfassungsrecht, gehalten von Prof. Bader, im März 2009. 
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lungsfreiheit ein. Da es hierfür kein Spezialgrundrecht gibt, gilt dieses 

Grundrecht subsidiär als sogenanntes Auffanggrundrecht. Dieses Grund-

recht schützt jede natürliche Person (Menschenrecht) und aufgrund Art. 

19 Abs. 3 GG auch jede juristische Person. Sachlicher Schutzbereich des 

Grundrechts ist jede menschliche Handlung, also z.B. das Freizeitverhal-

ten. Das bedeutet, dass jeder zunächst selbst entscheiden kann, ob, wann 

und wo er Alkohol konsumieren will. Denn der Freiheitsbereich des Art. 2 

Abs. 1 GG erstreckt sich nicht nur auf einen Kernbereich menschlicher 

Entfaltungsfreiheit, sondern auf eine umfassende weitgehende allgemeine 

Handlungsfreiheit. Es gibt keine Einschränkung des Freiheitsrechts im 

Hinblick darauf, ob das Verhalten sinnvoll und moralisch richtig ist. Ein 

Eingriff in das Grundrecht liegt durch jede rechtliche Handlung vor, wo-

durch die Freiheit des Einzelnen eingeschränkt wird. Das Verbot des Al-

koholkonsums im öffentlichen Raum, schreibt dem Menschen vor, wann 

und wo er seinen Alkohol konsumieren bzw. nicht konsumieren darf. Ein 

Grundrechtseingriff durch ein solches Verbot liegt demnach zweifelsfrei 

vor. 

Jedoch muss sich die Freiheit des Einzelnen am Gemeinwohl und der All-

gemeinheit orientieren. Eine unbegrenzte Entfaltung der Persönlichkeit 

gibt es daher nicht. Hinsichtlich der Begrenzung geht man von der soge-

nannten Schrankentrias aus. Eine Einschränkung des Grundrechts ist 

hiernach dann möglich, wenn durch die Handlungsfreiheit des Einzelnen 

gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen das Sittengesetz ver-

stoßen wird oder wenn die Rechte Dritter verletzt werden (verfassungs-

unmittelbare Schranken). 

Die verfassungsmäßige Ordnung beinhaltet die gesamte verfassungsmä-

ßige Rechtsordnung, d.h. die Gesamtheit aller Normen (Gesetze, Rechts-

verordnungen, Satzungen, Polizeiverordnungen), die formell und materiell 

der Verfassung entsprechen. Der Schutzbereich dieses Grundrechts ent-

fällt also dann, wenn der Einzelne gegen ein Verbot oder Gebot verstoßen 

hat und diese Norm formell und materiell verfassungsgemäß ist. Sie muss 
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also formell richtig erlassen worden sein und materiell den Staatsstruktur-

prinzipien entsprechen.93 

Der Handelnde verliert ebenso den Schutz dieses Grundrechts, wenn er 

durch sein Handeln die Freiheit anderer begrenzt (Schutz der Rechte Drit-

ter). Dies könnte beispielsweise gegeben sein, wenn Passanten aufgrund 

von herumlungernden, alkoholkonsumierenden Personen und der damit 

im Zusammenhang stehenden Angst vor Übergriffen, Pöbeleien etc. be-

stimmte Orte, die jedermann zugänglich sein sollten (Fußgängerzone, 

Parks), meiden. Sie sind somit aufgrund der Freiheitsentfaltung anderer in 

ihrer eigenen Freiheit eingeschränkt. Fühlen sich Passanten durch solche 

Personengruppen in ihrer Freiheit eingeschränkt, liegt eine Verletzung der 

Rechte Dritter vor, denn diese können ihr Recht auf allgemeine Hand-

lungsfreiheit nicht ungehindert ausüben. Der Grundrechtsschutz für die 

Handelnden greift nicht und damit kann deren Grundrecht eingeschränkt 

werden. 

Die Rechte Dritter sind gewissermaßen auch Teil der verfassungsmäßigen 

Ordnung, denn die Gesetze haben zum Ziel andere zu schützen. Jedoch 

benötigt man aufgrund des Gesetzesvorbehalts wiederum ein Gesetz um 

in das Grundrecht eingreifen zu können. Somit schließt sich dadurch wie-

der der Kreis zur Notwendigkeit einer gesetzlichen Rechtsgrundlage. 

Der Verstoß gegen das Sittengesetz gilt ebenso als Schranke der Grund-

rechtsausübung. Sie darf demnach nicht in der Weise erfolgen, dass die 

nach dem gesunden Volksempfinden herrschenden Moralvorstellungen 

verletzt werden. Das Sittengesetz ist ein unbestimmter Rechtsbegriff und 

bedarf der Auslegung. Ein Grundrechtseingriff, welcher sich lediglich auf 

das Sittengesetz beruft, ist sehr gewagt, denn das Sittengesetz unterliegt 

einem ständigen Gesellschaftswandel und kann nicht eindeutig definiert 

werden. Was für die einen unmoralisch ist, liegt für die anderen noch im 

Bereich der Moral. 

Die Verletzung der Rechte Dritter und der Verstoß gegen das Sittengesetz 

sind gegenüber der verfassungsmäßigen Ordnung zweitrangig. Denn der 

                                            
93 Vgl. Punkt 11.1 und 11.2. 
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Gesetzgeber versucht bereits, die Rechte Dritter durch Gesetz zu schüt-

zen und die Gesetze dem Wandel der Lebensweise anzupassen. 

Für den Gesetzgeber besteht folglich die Möglichkeit aufgrund der 

Schrankentrias durch Gesetz oder bloße Verordnungen oder Satzungen 

das Grundrecht einzuschränken. Um die staatliche „Beschränkungswut“ 

jedoch zu reglementieren, gibt es die Schranken-Schranken. Diese schüt-

zen wiederum den Einzelnen vor unverhältnismäßigen staatlichen Eingrif-

fen. Ein Grundrechtseingriff in Art. 2 Abs. 1 GG ist demnach nur dann zu-

lässig, wenn er den Rechtsstaatsprinzipien genügt. Im Hinblick auf die 

Rechtsstaatlichkeit muss der Grundrechtseingriff insbesondere verhält-

nismäßig sein. Auch das Gleichheitsprinzip muss gewährleistet sein. 

Ein Grundrechtseingriff ist also bei Beachtung aller verfassungsmäßigen 

Vorschriften nicht unmöglich. Auch die Formulierung einer Rechtsgrundla-

ge muss diesen Vorschriften entsprechen. 

 

 

11.4 Umsetzung und Überwachung des Gesetzes 
 

Bereits seit ca. zwei Jahren wird eine Gesetzesänderung des Polizeige-

setzes aufgrund des zunehmenden Alkoholkonsums im öffentlichen Raum 

in der Landesregierung immer wieder thematisiert. Zu einem Beschluss 

einer Rechtsgrundlage kam es jedoch bislang nicht. Es liegt noch nicht 

einmal ein konkreter Vorschlag vor, wie diese Rechtsgrundlage genau lau-

ten soll. Nicht nur die mit dem Gesetz einhergehenden Grundrechtseingrif-

fe, also der Gesetzesvollzug, sondern auch die konkrete Formulierung der 

Rechtsgrundlage, die Gesetzgebung, muss den Staatszielbestimmungen 

entsprechen. Die Lösungen durch Satzungen und Polizeiverordnungen 

scheiterten in der Vergangenheit oftmals daran, dass es für den Erlass der 

Verordnungen keine entsprechende Rechtsgrundlage gab. § 10 PolG BW 

als Rechtsgrundlage für den Erlass von Polizeiverordnungen hielt einer 

Prüfung nicht stand, da die Gerichte durch den Alkoholkonsum im öffentli-

chen Raum keine abstrakte Gefahr begründet sahen. Versuchte man 
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dann eine abstrakt-generelle Gefahr durch eine einzelfallbezogenen Diffe-

renzierung in der Satzung bzw. Verordnung zu formulieren, wurde dies 

von den Gerichten als zu unbestimmt erklärt. Eine Rechtsgrundlage, die 

ein direktes Einschreiten beim bloßen Alkoholkonsum im öffentlichen 

Raum erlaubt, erscheint aufgrund der Gründe des Scheiterns der bisheri-

gen Lösungsansätze unwahrscheinlich. 

Eine weitere Möglichkeit für den Landesgesetzgeber bestünde darin, den 

Gemeinden, ähnlich wie § 10 PolG BW, eine entsprechende spezielle 

Satzungs- bzw. Polizeiverordnungsermächtigung zur Verfügung zu stellen. 

Diese sollte die Gemeinden konkret dazu ermächtigen, den Alkoholkon-

sum an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten per Satzung oder 

Polizeiverordnung zu verbieten.94 

 

Eine Rechtsgrundlage zum Einschreiten gegen den öffentlichen Alkohol-

konsum, ähnlich einer Spezialermächtigung, würde den Polizeivollzugs-

dienst ermächtigen, bei Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen, kon-

krete Maßnahmen zu ergreifen. Im Falle einer Rechtsgrundlage für den 

Erlass von Satzungen oder Polizeiverordnungen wären die Gemeinden als 

Ortspolizeibehörde befugt, dies umzusetzen und entsprechende Gebote 

und Verbote zu erlassen. Das Einhalten der erlassenen Satzungen und 

Verordnungen muss wiederum entweder durch den gemeindlichen Ord-

nungsdienst oder auch durch den Polizeivollzugsdienst überwacht wer-

den. Allein ein Verstoß gegen diese Polizeiverordnung würde ein Handeln 

der Polizei rechtfertigen, ohne dass es einer Gefahrenprognose bedarf. 

Auch hier spielt das verhältnismäßige Einschreiten eine wichtige Rolle. 

Die Anwendung der Rechtsgrundlage muss mit Maß und Ziel erfolgen. 

 

Jedes Gesetz, jede Satzung und Verordnung bringt die Problematik mit 

sich, dass es lediglich geschriebene Worte sind, die etwas verbieten oder 

gebieten. Nur ein geschriebenes Wort, reicht jedoch nicht aus. Lediglich 

ein Gesetz, welches eine Rechtsgrundlage zum Handeln enthält, löst ein 

                                            
94 Finger, KommJur Heft 12/2006, S. 445. (Anlage 6). 
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Problem allein nicht. Es kommt vielmehr auf dessen konsequente Umset-

zung an, einhergehend mit den hierzu benötigten personellen Vorausset-

zungen bei der Schutzpolizei und den Ortspolizeibehörden. 

Es darf aber natürlich nicht verkannt werden, dass eine solche Ermächti-

gung ein großer Fortschritt im Kampf gegen den unerwünschten Alkohol-

konsum im öffentlichen Raum wäre. 

 

 

12 Schluss 
 

Auch wenn es nicht eindeutig belegt werden kann, ob der Alkoholkonsum 

im öffentlichen Raum tatsächlich in den letzten Jahren ein größeres Aus-

maß angenommen hat oder ob die Bevölkerung gegenüber dieser Verhal-

tensweise doch weniger tolerant geworden ist, sollte man diesen „Wandel“ 

des Alkoholkonsums durchaus ernst nehmen. 

So kann man zwar nicht jeden Alkoholkonsumenten in der gleichen Weise 

als störend und die Sicherheit bedrohend einstufen, dennoch zeigen die 

vielen Versuche der Städte und Gemeinden Lösungen zu erarbeiten, dass 

durchaus Handlungsbedarf besteht. Von diesen alkoholkonsumierenden 

Gruppen gehen ohne Zweifel häufiger Ordnungsstörungen und auch Straf-

taten aus als von nicht alkoholisierten Personen. Weiterhin kommt es aus 

diesen Gruppenansammlungen bzw. innerhalb dieser Gruppen oftmals zu 

anderen strafbaren Handlungen (z.B. Drogenkonsum). 

Einerseits ist die Wahrnehmung der Bevölkerung natürlich immer subjek-

tiv, andererseits würde dieses Thema nicht solch eine Präsenz haben, 

wenn es keinen ernsthaften Handlungsbedarf geben würde. Optimal wäre 

natürlich an die Vernunft beider beteiligten Parteien zu appellieren. Der 

Alkoholkonsum im öffentlichen Raum sollte eingedämmt, das Verständnis 

dieser „Randgruppen“ für die verängstigte Bevölkerung gewonnen, die 

Toleranz der Bevölkerung erhöht und das Sicherheitsgefühl evtl. durch 

erhöhte Streifentätigkeit gestärkt werden. 
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Um Ordnungsstörungen tatsächlich zu verhindern und das Sicherheitsge-

fühl der Bevölkerung wieder herzustellen, bleibt nur die Möglichkeit der 

Prävention. Repressive Maßnahmen, abgesehen von deren präventiven 

Wirkung auf mittelbar Betroffene, sind nicht erfolgversprechend. 

 

Ein grundsätzliches Einschreiten gegen den Alkoholkonsum an bestimm-

ten Orten und zu bestimmten Zeiten kann, aufgrund der fehlenden Gefahr 

für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, nicht auf die Generalermächti-

gung nach §§ 1,3 PolG BW gestützt werden. Es kann nicht verallgemei-

nert werden, dass der Alkoholkonsum bei jedem Einzelnen ein Verhalten 

auslöst, welches in naher Zukunft zu Ordnungsstörungen oder Straftaten 

führen wird. Allein der Alkohol ist nicht unmittelbare Ursache für das Ver-

halten der Konsumenten. Deshalb scheitert die Aufgabe der Gefahrenab-

wehr an der Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts. Auch mit dem Ziel 

des Alkoholkonsumverbots zur Gefahrenvermeidung, ist §§ 1, 3 PolG BW 

keine rechtmäßige Rechtsgrundlage. Denn ein solches Alkoholverbot zur 

Gefahrenvermeidung diene lediglich der Gefahrenvorsorge. Die Gefah-

renvorsorge gehört zwar zum Aufgabenbereich der Gefahrenabwehr, er-

mächtigt jedoch nicht zum Grundrechtseingriff. 

Eine Gesetzesänderung wäre für die Städte und Gemeinden und auch für 

die Polizei die optimale Lösung, um Maßnahmen ergreifen zu können und 

gleichzeitig im rechtlich zulässigen Rahmen zu handeln. Es bleibt aber die 

Frage, wie die Gesetzesänderung aussehen soll. Will man den Alkohol-

konsum im öffentlichen Raum an bestimmten Orten (Fußgängerzone, 

Parkanlagen) und zu bestimmten Zeiten (z.B. 22 - 6 Uhr) per Gesetz ver-

bieten (evtl. im Ordnungswidrigkeitengesetz), so dass durch einen Verstoß 

hiergegen eine Störung der öffentlichen Sicherheit vorliegt und die Polizei, 

allein aufgrund der Tatsachen, dass Alkohol in diesem Verbotsbereich 

konsumiert wird, Maßnahmen ergreifen kann? In einem solchen Fall ent-

fiele die Erforderlichkeit einer Prognose eines möglichen Schadensein-

tritts. Oder will man im Polizeigesetz eine Spezialermächtigung erlassen, 

welche die Polizei berechtigt, grundsätzlich bei Alkoholkonsum im öffentli-
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chen Raum unabhängig von einem möglichen Schadenseintritt eingreifen 

und den weiteren Konsum verbieten zu können? 

Punkt 11 der Arbeit zeigt jedoch, dass eine Gesetzesänderung nicht ein-

fach willkürlich beschlossen werden kann. Denn auch die Gesetzgebung 

ist an das Rechtsstaatsprinzip gebunden. So zeigen auch die Recht-

sprechungen, dass nicht in jedem Fall des öffentlichen Alkoholkonsums 

eine Gefahr begründet werden kann. Eine negative Wirkung des Alkohol-

konsums kann keineswegs verallgemeinert werden. Zumal der Alkohol-

konsum nur eine von vielen Ursachen auf das individuelle Verhalten ist. 

Weiterhin ist die Verhältnismäßigkeit dieser Gesetzesänderung zwingend 

zu beachten. Hierbei sind die Grundrechtseingriffe durch diese Einschrän-

kung der Handlungsfreiheit aufgrund eines Alkoholkonsumverbots dem 

Grundrechtsschutz der vom Gesetzgeber geschützten Dritten gegenüber-

zustellen. 

Betrachtet man die Gründe des Scheiterns der bisherigen Lösungsansät-

ze, scheint eine Gesetzesänderung, welche vor dem Verfassungsgericht 

Bestand hat, in Form eines Ordnungswidrigkeitentatbestands oder einer 

Spezialermächtigung nicht umsetzbar. 

Eine spezielle Verordnungs- bzw. Satzungsermächtigung ähnlich der all-

gemeinen Polizeiverordnungsermächtigung nach § 10 PolG BW zu erlas-

sen, wäre eine weitere Möglichkeit der Gesetzesänderung. Hierdurch 

könnten die Ortspolizeibehörden ermächtigt werden, zu bestimmten Zeiten 

und an bestimmten Orten den Alkoholkonsum mittels einer Polizeiverord-

nung zu verbieten. 

Meiner Meinung nach ist diese Möglichkeit eine gute Lösung, das Problem 

des Alkoholkonsums in den Griff bekommen zu können. Die Städte und 

Gemeinden können hiermit individuell Polizeiverordnungen erlassen und 

diese an die entsprechende örtliche Situation und die tatsächlichen Gege-

benheiten anpassen. Denn eine Spezialermächtigung bzw. ein 

Ordnungswidrigkeitentatbestand würde generell in jeder Stadt und Ge-

meinde den Alkoholkonsum an bestimmten Orten und zu bestimmten Zei-

ten verbieten. Mit der Möglichkeit des Erlasses einer Polizeiverordnung 
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kann die Polizeibehörde individuell auf die Problematik reagieren und spe-

ziell die Örtlichkeiten und Zeiträume in ihrer Verordnung aufnehmen, an 

denen es in der Vergangenheit gehäuft zu Ordnungsstörungen kam. Ab-

solut grundlegend ist hierbei natürlich, dass diese Möglichkeit von den 

Behörden nicht missbraucht wird, sondern wirklich nur in begründeten 

Einzelfällen zur Anwendung kommt. Hierfür können Statistiken der letzten 

Jahre über das Einschreiten der Polizei in Zusammenhang mit alkoholi-

sierten Personen herangezogen werden. Es sollte auch in Erwägung ge-

zogen werden, dass die Gültigkeit der Polizeiverordnung zeitlich begrenzt 

wird, um die Situation neu bewerten zu können. 

Diese Ermächtigung zum Erlass einer speziellen Polizeiverordnung könnte 

beispielsweise in § 10 PolG BW durch einen neuen Absatz eingefügt wer-

den und wie folgt lauten: „Die allgemeinen Polizeibehörden können 

Polizeiverordnungen zum Verbot des Alkoholkonsums an bestimm-

ten Orten und zu bestimmten Zeiten erlassen“ (§ 10 Abs. 1a PolG 

BW). 
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